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Vorwort

Das vergangene Jahr ist das der Zeitenwende gewesen. Insbesondere 
am Energiemarkt hatten wir nicht zuletzt durch den Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine mit Turbulenzen zu kämpfen. Für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher sind Preisbremsen von der Politik 
beschlossen worden, die wir als kommunales Unternehmen im Sinne 
unserer Kundschaft möglichst schnell und unbürokratisch umsetzen. 

Darüber hinaus konnte eine neue wasserstofffähige Turbine im HKW 
Nord eingebaut werden, die 2024 in Betrieb genommen wird. Ge-
meinsam mit der Stadt koordinieren wir die Solarwende auf Bonner 
Dächern und treiben die kommunale Wärmeplanung voran, denn 
als Klimawerke setzen wir die Energiewende hier vor Ort um. Diese 
Mammutaufgabe wird uns über das mit der Stadt Bonn vereinbarte 
Ziel der CO₂-Neutralität im Jahr 2035 hinaus beschäftigen. 
 
Mit dem 9-Euro-Ticket ist im Sommer 2022 ein Experiment gewagt 
worden, das schließlich ins Deutschlandticket mündete und erstmals 
für ein einheitliches Tarifsystem im Nahverkehr sorgt. Schubkraft 
gibt uns im Verkehrssektor auch das Eintreffen neuer Straßenbahnen 
von Skoda und die Vertragsunterzeichnung mit dem spanischen 
Hersteller CAF für die Lieferung neuer Stadtbahnen in den kom-
menden Jahren. Für die zusätzlichen Fahrzeuge müssen auch die 
Betriebshöfe umgerüstet werden. Das gilt nicht nur in Friesdorf für 
die neue E-Bus-Flotte.
 
BonnNetz ist in Zeiten des Ukraine-Kriegs und einer drohenden Gas-
mangellage mit neuen Herausforderungen konfrontiert, beispiels-
weise in der Kommunikation mit großen Verbrauchern in der mög-
lichen Notfallstufe, wenn die Versorgung geschützter Kundinnen 
und Kunden auf Geheiß des Staates gesichert werden muss. Darüber 
hinaus legt BonnNetz mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes und 
der Stromtrassen den Grundstein für die Bonner Energiewende.
 
SWB Verwertung hat im Interesse von Konzern und Stadt einen 
Beitrag zur Versorgungssicherheit im Falle einer Gasmangellage 
geleistet. Gleichzeitig wird über das Projekt BonNova der Weg in 
Richtung Abfallwende geebnet. Alle SWB-Gesellschaften müssen 
sich dem Fachkräftemangel stellen, auch Weiterbildungen und Um-
schulungen werden immer wichtiger. Wir werden auch diese Her-
ausforderung zuversichtlich gestalten und innovative Wege finden.

Olaf Hermes
Geschäftsführer

Marco Westphal
Geschäftsführer
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1 Grundlagen der Geschäftstätigkeit
 
1.1 Geschäftsmodell des SWB Konzerns
Die Konzerngesellschaften der Stadtwerke Bonn GmbH (SWB), Bonn, (SWB) sind schwerpunktmäßig in den Ge-
schäftsfeldern Versorgung, Verkehr und Entsorgung tätig. Die Tochterunternehmen in den einzelnen Sparten sind 
Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH, Bonn, (EnW), Bonn-Netz GmbH, Bonn, (Bonn-Netz), SWB 
Regional Ver- und Entsorgung GmbH, Adenau, (SWB Regional) für die Versorgung. In der Sparte Verkehr befinden 
sich die Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH, Bonn, (SWBV), die Fahr-betrieb Bonn GmbH, Bonn, (FBG), die Elektrische 
Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises -SSB- GmbH, Bonn, (SSB) und die Regionalverkehr Köln GmbH, 
Köln, (RVK). In der Sparte Verwertung befinden sich die MVA Müllverwertungsanlage Bonn GmbH, Bonn, (MVA), 
die refer GmbH, Leverkusen, (refer) und die Returo Entsorgungs GmbH, Leverkusen, (Returo). Neben diesen Sparten 
besteht seit 2017 die personallose Quartier.BonnWest GmbH, Bonn, (QBW) (vormals: Stadtwerke Bonn Bad GmbH, 
Bonn, (SWBBad)) sowie die nach Abspaltung des Geschäftsbetriebs in 2019 ebenso personallose Stadtwerke Bonn 
Dienstleistungs-GmbH (SWBD), Bonn, (SWBD).

Weitere Geschäftsfelder bestehen im Energie-Contracting durch die Gesellschaft für Energie- und Gebäudemanage-
ment Bonn mbH, Bonn, (EGM), der Verpachtung von Tiefgaragen durch die Bonner City Parkraum GmbH, Bonn, (BCP), 
der Beteiligung am Betrieb der Bonner Hafenbetriebe GmbH, Bonn, (BHB) sowie in einer Vielzahl von weiteren Be-
teiligungen und von kaufmännischen und technischen Betriebsführungen, die sich sinnvoll in das Geschäftskonzept 
eines großen, lokal tätigen Bonner Unternehmens einfügen.

Auf Basis dieser strategischen Ausrichtung des SWB-Konzerns besteht die Aufgabe der Tochtergesellschaften darin, 
sich ihren technischen und vertrieblichen Kernkompetenzen zu widmen und sich auch strategisch den Anforderungen 
der Märkte zu stellen. Die Aufgabe der SWB als Konzernholding besteht neben ihrer strategischen Manage-
ment-Funktion im Wesentlichen darin, als Shared-Service-Center die kaufmännischen Kernaufgaben der Konzern- 
gesellschaften zu bündeln und diese Dienstleistungen geschäftsbesorgend für alle Tochtergesellschaften, aber auch 
als Betriebsführung für Dritte zu Marktpreisen anzubieten und abzuwickeln.

Die SWB fungiert als Makler für das Entsorgungsgeschäft mit der Returo. Zu diesem Zweck hat sich die SWB seit 2015 
entsprechend der Entsorgungsfachbetriebsverordnung zertifizieren lassen und unterzieht sich seitdem jährlich einem 
Audit. 

Die SWB ist auch Dienstleister für die Bundesstadt Bonn im Bereich des Betriebs und der Unterhaltung der Straßen-
beleuchtung. Für andere städtische Ämter und Unternehmen ist die SWB in den Bereichen Rechenzentrum sowie im 
Finanz- und Rechnungswesen tätig. 

1.2 Forschung und Entwicklung
Eigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte werden im SWB-Konzern nicht betrieben. Der SWB-Konzern beteiligt 
sich aber an mehreren Pilotprojekten, z. B. im Bereich Mini-Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen, Smart-Meter, Elektro- 
mobilität (auch im Bereich von Elektrobussen) Sharing-Angeboten.

Aufgrund der sektorenübergreifenden Bedeutung widmet sich eine konzernweite Arbeitsgruppe der strategischen 
Bedeutung, die Wasserstoff zukünftig im SWB-Konzern einnehmen wird. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde 
die Einsatzmöglichkeit von grünem Wasserstoff für den Betrieb der Gasturbine im Rahmen der Modernisierung der 
Gas- und Dampfturbinenanlage am HKW-Nord konkretisiert. Des Weiteren war die Eigenerzeugung durch Wasser- 
elektrolyse am HKW-Nord und das Geschäftsfeld H2-Tankstelle Gegenstand der Studie und die Ergebnisse werden 
bei strategischen Überlegungen mit berücksichtigt.

Die MVA startet eine Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt, um die Emissionen von CO2 in die Atmosphäre zu ver- 
ringern. Übergeordnetes Ziel des Vorhabens ist, das Carbonate-Looping-Verfahren (CaL) als eine geeignete nachrüst- 
bare Technologie zur CO2-Abscheidung aus den Abgasen verschiedener Industrieanlagen (Chemieanlagen, Kalkwerke,  
Kaliwerke, Papierwerke, Müllheizkraftwerke, Zementwerke, etc.) zu etablieren und näher zur Marktreife zu bringen.
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2 Wirtschaftsbericht 
Mit dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine am 24. Februar 2022 erlebte Europa eine Zeitenwende, die weit-
reichende Wirkungen auf die globale wirtschaftliche Entwicklung auslöste. Der Krieg in der Ukraine stellt somit eine 
tiefgreifende Zäsur der weltweiten (Wirtschafts-) Ordnung einer ganzen Generation dar. Er führte somit auch zu stark 
gestiegenen Preisen für Energie in Europa sowie zu einem Szenario einer drohenden Gasmangellage. Dies sorgte für 
deutliche Verwerfungen auf den Energiemärkten und damit unter anderem für stark gestiegene Inflationsraten im 
zweistelligen Bereich. Die geopolitisch neue Konstellation sorgt überdies für gestörte bzw. unsichere Lieferketten, 
welche den steigenden Preisen weiteren Aufschub geben.

2.1 Branchenbezogene Rahmenbedingungen  
Die Entwicklung der Stadtwerkebranche wird durch die Entwicklungen in den Bereichen Energieversorgung, öffent- 
licher Personennahverkehr und Müllverwertung geprägt. Im letzten Jahr haben die Auswirkungen des Ukraine- 
Krieges und die Energiekrise die wirtschaftliche Entwicklung aller Unternehmenstöchter maßgeblich mitbestimmt.  

Mit dem Krieg in der Ukraine ergeben sich deutliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Die SWB 
spürt diese durch die massiven vorgelagerten Kostensteigerungen im Energiesektor und im Verkehrsbereich, die 
Inflation ist zudem auf dem Abfallmarkt deutlich zu spüren.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Energiekrise waren maßgebliche Treiber für die bis ins Jahr 2023 
andauernde historisch hohe Inflationsrate von 7,9 % im Jahresdurchschnitt nach dem Verbraucherpreisindex gegen-
über dem Vorjahr. Die dadurch bedingten steigenden Preise in jeglichen Wirtschaftsbereichen, traf die SWB sowie die 
weiteren Geschäftsfelder, insbesondere im Bereich der Energie, in hohem Maße.

Ein Thema, welches die gesamte Stadtwerkebranche zudem immer stärker betrifft, ist die Digitalisierung. Dies bezieht 
sich auf die Verbesserung und Optimierung von Abläufen und Prozessen. Die digitale Transformation ist aus Stadt-
werkesicht eines der wichtigsten Themen der nächsten Jahre, an dem in allen Geschäftsbereichen auch in Zusammen-
arbeit mit der konzerneigenen IT-Abteilung gearbeitet wird. Neben den internen Digitalisierungsprojekten, stehen 
zunehmend auch digitale Geschäftsmodelle im Fokus.

2.1.1 Energieversorgung 
Das Börsenpreisniveau war auch im Jahr 2022 einer der prägenden Einflüsse auf die Energiewirtschaft. Die Strom- 
preise am EPEX (European Power Exchange) Spotmarkt stiegen von rund 100 € je Megawattstunde zu Jahresanfang 
ab dem zweiten Quartal mit zunehmender Geschwindigkeit auf Höchststände von 800 € im August/September, be-
vor sie sich bis Dezember etwas erholten und zwischen 200 und 400 € schlossen. Die Preise für Jahres-Strom Futures 
stiegen parallel zeitweise auf 900 € je Megawattstunde (Base) bzw. 1.200 € je Megawattstunde (Peak). Die Haushalts-
strompreise stiegen ebenfalls substanziell von rund 32 Ct./kWh in 2021 auf 37 Ct./kWh im 1. Halbjahr 2022 und trotz 
des Wegfalls der EEG-Umlage weiter auf 40 Ct./kWh im 2. Halbjahr 2022. Ursache waren im Wesentlichen die von 
rund 8 Ct./kWh auf über 20 Ct./kWh gestiegenen Beschaffungskosten.

Die Erdgaspreise für den Großhandel auf dem Terminmarkt für Jahresfuture 2023 lagen im Jahr 2022 bei durchschnitt-
lich 118,71 € je Megawattstunde. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, in welchem 
der Durchschnittpreis bei 34,04 € je Megawattstunde war. Zeitweise lag der Preis bei über 300 € je Megawattstunde.
Im Jahr 2022 sank der Primärenergieverbrauch gegenüber dem Vorjahr um 84,2 TWh auf 3.286 TWh (- 4,7 %). 

Das resultierte aus einem starken Rückgang bei Erdgas und Kernenergie, während Erneuerbare, Kohle und Mineralöl 
leicht zulegten. Wesentliche Einflussfaktoren waren die über das Jahr gesehen milde Witterung sowie Einspareffekte 
in Folge des hohen Preisniveaus insbesondere bei fossilem Erdgas. Gegenläufige verbrauchssteigernde Faktoren er-
gaben sich aus dem Wegfall von Einschränkungen aufgrund der Corona-Maßnahmen.

Der Bruttostromverbrauch lag mit 550 TWh niedriger als 2021, in etwa wieder auf dem Niveau von 2020. Der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch stieg gleichzeitig um rund 5 % von 234 TWh auf 255 TWh (46 %), 
vor allem zurückzuführen auf die sonnige und windreiche Witterung. 

Konzernlagebericht 2022
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Der Krieg in der Ukraine löste die Corona-Pandemie auch im Rahmen des Politikbarometers der Forschungsgruppe 
Wahlen im Jahr 2022 relativ ansatzlos als das wichtigste Thema ab. Ab Mitte des Jahres traten dann zunehmend Kosten/ 
Löhne/Preise und Klima/Energiewende in den Vordergrund. Ukraine, Kosten und Energiewende waren auch zum 
Jahresende das dominante Thema.

Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf Energieversorgung und Preise waren das beherrschende energie- 
politische Thema des Jahres 2022. Noch Anfang 2022 deckten Importe aus Russland lt. BMWK etwa 35 % des Ölver-
brauchs, 50 % des Steinkohleverbrauchs und 55 % des Erdgasverbrauchs. Kohle- und Ölimporte aus Russland wurden 
mit Embargos belegt und bis Ende 2022 eingestellt. Zur Reduzierung der deutlich schwieriger zu substituierenden 
Erdgasimporte aus Russland präsentierte die Europäische Kommission mit ihrem REPowerEU-Plan für europäische 
Energiesouveränität ein Maßnahmenpaket, das bereits zum Jahresende 2022 einen deutlichen Rückgang ermöglichen 
sollte. Zur Kompensation fehlender Mengen wurde u. a. die Nutzung der heimischen Braunkohle ausgeweitet, einige 
Braun- und Steinkohleblöcke reaktiviert und geplante Abschaltungen verschoben, außerdem wurde die Laufzeit der 
drei verbleibenden deutschen Kernkraftwerke verlängert. Das LNG-Beschleunigungsgesetz forcierte den Bau von 
LNG-Terminals, das erste Terminal ging zum Jahresende bei Wilhelmshaven in Betrieb. Zudem wurden Gasspeicher-
betreiber zum Füllen ihrer Gasspeicher verpflichtet und weitergehende Möglichkeiten zur Treuhandverwaltung und 
Enteignungen kritischer Energieinfrastruktur unter definierten Bedingungen geschaffen.

Neben diesen infrastrukturellen Ansätzen und der fossilen Diversifizierung fokussierte die Bundesregierung auf Ener-
giesparmaßnahmen und finanzielle Entlastungen. Verordnungen für kurz- und mittelfristig wirksame Energiesparmaß-
nahmen schrieben unter anderem niedrigere Mindestraumtemperaturen, eine Einschränkung der Außenbeleuchtung 
sowie verpflichtende Heizungsoptimierungen für große Wohngebäude, Firmen und öffentliche Gebäude mit einer 
Gas-Zentralheizung fest. Im Laufe des Jahres beschloss die Regierung drei Entlastungspakete mit einem Volumen 
von insgesamt 95 Mrd. € sowie ein Sondervermögen in Höhe von 200 Mrd. € für einen „Abwehrschirm“ unter dem 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) gegen die Folgen des Krieges. Der Bund übernahm im Dezember zunächst 
die Kosten eines ungefähren Gas-Monatsbedarfes. Ab Januar 2023 greift für private Endkunden und KMUs eine 
Preisbegrenzung auf 12 Cent/kWh (Erdgas), auf 9,5 Cent/kWh (Fernwärme) und auf 40 Cent/kWh (Strom) für 80 %  
ihres Verbrauchs, für Industriekunden auf 7 Cent/kWh (Erdgas), auf 7,5 Cent/kWh (Fernwärme) und auf 13 Cent/kWh 
(Strom) für 70 % ihres Verbrauchs. Diese Maßnahmen sollen aus dem WSF sowie der Abschöpfung von Zufallsgewin-
nen bei Stromerzeugern ab dem 1. Dezember 2022 finanziert werden.

Neben den dargestellten Maßnahmen wurde auf europäischer Ebene die Arbeit am „Fit for 55“-Klimaschutzpaket 
fortgesetzt. Dazu zählen u. a. ein Zulassungs-Stopp für PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit fossilem Verbrennungs-
motor ab 2034, nochmalige Verschärfung der europäischen Klimaziele bezüglich der Treibhausgasminderungen, 
oder Anpassung und Ausweitung des EU-Emissionshandelssystems um weitere Sektoren und Emissionskategorien. 
In Deutschland wurden beispielsweise die Ausbauziele für erneuerbare Energien auf See und an Land deutlich an-
gehoben und die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen, sowie das Effizienzhaus 55 als Standard für den 
Neubau verbindlich festgelegt.

2.1.2 Öffentlicher Personennahverkehr 
Die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Nahverkehr haben sich Ende des Jahres 2022 durchschnittlich bei rund 90 % derer 
des Vor-Corona-Jahres 2019 eingependelt.

Nach einer Auswertung des VDV lagen während der 9-Euro-Ticket-Zeit von Juni bis August 2022 die Fahrgastzahlen 
durchschnittlich 10 % über den Monatswerten von 2019. Einzelne Verkehrsunternehmen verzeichneten im August 
2022 sogar 71 % mehr Fahrgäste als im Vor-Corona-Sommer. 

Der positive Effekt des 9-Euro-Tickets zur Bekämpfung des Klimawandels ist nachweisbar. Die Menschen waren bereit, 
auf Bus und Bahn umzusteigen. Seit Verkaufsstart Ende Mai sind rund 52 Mio. 9-Euro-Tickets verkauft worden. Hinzu 
kamen mehr als zehn Mio. Abonnentinnen und Abonnenten, die das vergünstigte Ticket jeweils monatlich über den 
Aktionszeitraum automatisch erhalten haben. 10 % der Fahrten mit dem Ticket haben eine Fahrt ersetzt, die sonst mit 

Konzernlagebericht 2022
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dem PKW unternommen worden wäre. Insgesamt liegt der Anteil der aus anderen Verkehrsmitteln verlagerte Fahrten 
bei 17 %. Die durchschnittliche Einsparung an Klimagasen (CO2-Äquivalenten) je Monat durch das Ticket beträgt rund 
600.000 Tonnen CO2. Insgesamt ist so viel CO2 eingespart worden wie durch ein Jahr Tempolimit.

Die Einführung des Deutschlandtickets als Nachfolgelösung ist ein Meilenstein zur weiteren Attraktivierung des ÖPNV, 
denn das digitale Ticket ermöglicht eine deutschlandweite, einfache Nutzung des ÖPNV. Das Ticket für den ÖPNV ist 
zu einem Einführungspreis von 49 € pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement ab 1. Mai 2023 vorgesehen.

2.1.3 Müllverwertung 
Nach Einschätzung der Geschäftsführung der MVA muss sich die thermische Abfallverwertung langfristig – d. h. 
mit Blick auf die kommenden 4 bis 5 Jahrzehnte – zu einer Übergangstechnologie entwickeln, die auf das Ziel einer 
abfallarmen Gesellschaft einzahlt und sich an der Erreichung dieses Ziels proaktiv beteiligt. Die Entwicklung des 
Siedlungsabfallaufkommens der letzten 10 Jahre im Allgemeinen und während der Corona-Pandemie im Besonderen 
zeigt leider, dass hier noch ganz erhebliche Veränderungen im Verhalten von Verbrauchern und Produzenten erfor-
derlich sind und der o.g. Übergangszeitraum eher noch als optimistisch einzuschätzen ist. Das gewährleistet einer-
seits eine hohe Sicherheit für das aktuelle Geschäftsmodell, sollte aber dennoch zur intensiven Evaluierung weiterer 
bzw. alternativer Geschäftsfelder genutzt werden. Das bisherige zweite Geschäftsfeld der Energieversorgung gewinnt 
dabei zukünftig zunehmend an Bedeutung – wie sich bereits im Zuge der Ukraine-Krise mehr als deutlich gezeigt hat. 

2.2 Geschäftsverlauf 
Die für den SWB-Konzern bedeutsamsten Leistungsindikatoren sind die Umsatzerlöse und das Konzernjahresergebnis,  
das im Wesentlichen durch die Jahresergebnisse der Konzerngesellschaften EnW, SWBV und MVA bestimmt ist. 

Gegenüber der Prognose entwickelten sich die Konzernumsatzerlöse der EnW und der SWBV gegenläufig.

Die Umsatzerlöse der EnW liegen mit 430 Mio. € insbesondere in den Sparten Strom, Gas und Fernwärme über der 
Prognose von 335 Mio. €. Verantwortlich dafür sind im Strom Preis- und Absatzsteigerungen, während die höheren 
Umsätze bei Erdgas und Wärme auf gestiegene Preise zurückzuführen sind.

Bei der SWBV liegen die Umsatzerlöse aus dem Linienverkehr mit 78 Mio. € insbesondere aufgrund von Fahrgast-
ausfällen während der Corona-Pandemie unter der Prognose von 82 Mio. €. Ab dem 1. Januar 2022 wurde eine Tarif- 
anpassung im VRS von durchschnittlich 1,5 % (Vorjahr 2,5 %) durchgeführt.

Bei der MVA liegt die Gesamtleistung unter der im Vorjahr getätigten Prognose. Die Reduzierung gegenüber dem 
Plan ist auf eine wesentlich geringere Anlieferung durch den Zweckverband zurückzuführen.

Das Konzernjahresergebnis ist, wie bereits im Konzernlagebericht 2021 prognostiziert, im Vergleich zum Vorjahr,  
aufgrund der Corona-Pandemie sowie gestiegener Energiekosten gesunken.

Im Jahr 2019 hat der Bonner Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen und sich durch einen Beschluss zum Ziel gesetzt, 
bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen. Die SWB und ihre Konzerngesellschaften unterstützen diese Zielsetzung und 
haben durch eigene Beschlüsse entschieden, dass sich der SWB-Konzern bis 2035 zur CO2-Neutralität verpflichten 
wird. Die klimafreundliche Gestaltung der Geschäftstätigkeiten und die Einsparung von CO₂-Emissionen sind für die 
Stadtwerke seit jeher ein großes Anliegen. Im Jahr 2020 wurde daher für das Jahr 2019 eine erste Treibhausgasbilanz 
erstellt. Diese wird seither jährlich fortgesetzt um eine transparente Erfassung der Treibhausgas-Emissionen sicher zu 
stellen. Die Treibhausgasbilanz für das Geschäftsjahr 2022 wird im Juni 2023 den Gremien vorgestellt.

Perspektivisch sollen ein verbindlicher Maßnahmenkatalog und spartenspezifische Strategien die kontinuierliche 
Senkung der Treibhausgas-Emissionen bis 2035 absichern. Diese Maßnahmen und Strategien werden gemeinsam 
mit den SWB Aufsichtsräten (AR) in einer Workshopreihe zur CO₂-Neutralität entwickelt. 

Konzernlagebericht 2022
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Dazu haben im Jahr 2022, nach einem Auftaktworkshop im November 2021, vier Workshops zu den Themenfeldern 
Wärmewende, Elektrifizierung und Wasserstoff stattgefunden. Die Workshops verfolgen das Ziel, mit Beteiligung der 
Aufsichtsräte die einzelnen Themenfelder zu bearbeiten und Lösungsszenarien zu entwickeln. Für das Jahr 2023 sind 
zwei weitere AR-Workshops mit den Themenschwerpunkten CO₂-Abscheidung, Optimierung Beteiligungsportfolio 
und CO₂-Kompensation sowie Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen. Damit stellen diese AR-Dialoge eine wesentliche 
Grundlage für die Weiterentwicklung der Roadmap zur CO₂-Neutralität 2035 dar. Der Rat beauftragte im Mai 2020 
die Verwaltung, die im Rahmen des Klimanotstands beschlossenen Einzelmaßnahmen in einem auf Klimaneutralität 
bis 2035 ausgerichteten Umsetzungsplan einzubetten, der sowohl die Operationalisierung als auch die Finanzierung 
beschreibt. Alle Maßnahmen zu Erreichung der Klimaneutralität 2035 sollen auf die mit ihnen erreichbare Emissions-
minderung bewertet und priorisiert werden. 

Der Umsetzungsplan wird mit Zielkorridoren für die CO₂-Minderung hinterlegt. Ein regelmäßiges Monitoring soll 
die Maßnahmen begleiten. Beim Nichterreichen der Zwischenziele schlägt die Verwaltung Maßnahmen vor, wie die 
Klimaneutralität bis 2035 erreicht werden kann. Als ein Bestandteil des Klimaplans wurde ein „Arbeitsprogramm 
Klimaschutz“ erarbeitet, welches die sog. Steckbriefe beinhaltet, die sortiert nach Handlungsfeldern und Handlungs-
schwerpunkten Aktivitäten vorschlagen. Der Stadtwerke Bonn Konzern ist von insgesamt 37 Steckbriefen (Haupt-
handlungsfelder: Energie und Mobilität) betroffen und über-nimmt bei vier Steckbriefen die Federführung.

2.2.1 Energieversorgung
Durch Neukundengewinne, insbesondere im Großkundensegment, konnte der Stromabsatz gegenüber 2021 ge- 
steigert werden. Gleichzeitig war ein witterungsbedingter Rückgang des Gas- und Wärmeabsatzes zu verzeichnen, 
der insgesamt zu einem Rückgang des Energieabsatzes führte. Bereits früh im Jahr wurde aufgrund der befürchteten 
Gasmangellage im Herbst/Winter politisch und gesellschaftlich zu Einsparungen aufgerufen. Diesem Aufruf sind viele 
Kunden gefolgt, so dass der Wärmeabsatz auch deutlich durch den sparsameren Einsatz von Energie gesunken ist.

2.2.2 Öffentlicher Personennahverkehr
Die Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie auf die Fahrgastzahlen und Einnahmen waren auch im Ge-
schäftsjahr 2022 weiterhin bemerkbar. Um die Fahrgäste und das Personal bestmöglich zu schützen und die Anste-
ckungsgefahr in den Fahrzeugen, Stationen und in dem Unternehmen zu minimieren, sind die Sicherheitskonzepte und 
die damit einhergehenden erhöhten Reinigungs- und Belüftungsmaßnahmen weitergeführt worden. Des Weiteren 
wurde auch 2022 die Durchsetzung der Maskenpflicht im ÖPNV für Fahrgäste und die Kontrolle der Einhaltung dieser 
Pflicht fortgesetzt. Die Maskenpflicht im ÖPNV ist in Nordrhein-Westfalen Anfang Februar 2023 aufgehoben worden.

Der von Bund und Ländern beschlossene ÖPNV-Rettungsschirm hat auch 2022 die Einnahmeausfälle der Verkehrsbe-
triebe aus dem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen durch den Ausbruch von COVID-19 und der temporären Ein- 
führung des 9-Euro-Tickets in den Monaten Juni bis August 2022 kompensiert und somit vor dauerhaften wirtschaft-
lichen Schäden bewahrt. 

Im Berichtsjahr konnte eines der größten Infrastrukturprojekte von SWBV in Betrieb genommen werden. Nach 40 
bis 50 Jahren hatte die alte Stellwerkstechnik ausgedient. Drei neue Stellwerke sind seit August in den Bereichen 
Bonn Hauptbahnhof, Bundesrechnungshof und Ramersdorf in Betrieb. Auf der Stadtbahnstrecke Bonn, zwischen 
Hauptbahnhof und Ramersdorf sind seit dem Start des Projektes mehr als 200 Kilometer Kabel verlegt, 66 Weichen 
eingebaut und rund 230 Signale installiert worden. Wo früher Glühlampen im Einsatz gewesen sind, melden jetzt 
mehr als 700 energiesparende LEDs, ob Streckenabschnitte freigegeben sind. Die im zukunftssicheren System integ-
rierte Technik ist weniger störanfällig und bietet den höchsten Sicherheitsstandard, mehr als 99 % Verfügbarkeit und 
verbessert so den Service für die Fahrgäste. Durch die Installation von zusätzlichen Signalen verkürzt sich in einigen 
Teilabschnitten, in denen Bahnen aufeinander folgen können, die Fahrzeit. 

2.2.3 Müllverwertung
Um einen wirtschaftlichen Betrieb einer technisch anspruchsvollen Abfallverwertungsanlage gewährleisten zu können, 
ist eine gute Auslastung bei gleichzeitiger hoher technischer Verfügbarkeit der vorhandenen Kapazitäten unbedingte 
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Voraussetzung. Die Zeitverfügbarkeit der MVA lag im Jahr 2022 bei 95,6 % und damit genau auf dem Vorjahrsniveau 
von 95,6 % und somit auch über dem Planwert von 95,3 %. Der Grund für die relativ hohe Verfügbarkeit liegt an der 
Einhaltung der Revisionszeiträume sowie keiner relevanten Ausfallzeiten.

Aus der Verbrennung der Abfälle konnte im Jahr 2022 eine Dampfmenge von 426.883 MWh an das benachbarte 
Heizkraftwerk-Nord der EnW geliefert werden. Diese ebenfalls im SWB-Konzern angesiedelte Schwestergesellschaft 
der MVA nutzt den Dampf überwiegend in Kraft-Wärme-Kopplung zur Erzeugung von Strom und Fernwärme.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Ertragslage des SWB-Konzerns in den letzten 
fünf Jahren:

Geschäftsjahr
2022           

 in T€
2021           

 in T€
2020  
in T€

2019           
in T€

2018           
 in T€

Umsatzerlöse 634.831 526.511 496.493 508.889 490.842

Andere aktivierte Eigenleistungen 25.235 22.129 19.077 15.968 14.978

Sonstige betriebliche Erträge 56.327 40.956 34.685 13.402 17.363

Gesamtleistung 716.393 589.596 550.255 538.259 523.183
Materialaufwand 456.270 332.366 286.782 287.624 278.906

Personalaufwand 173.429 171.955 169.380 160.745 152.146

Abschreibungen 42.927 43.766 43.278 39.478 39.577

Sonstige betriebliche Aufwendungen 27.437 21.759 26.337 24.783 29.770

Sonstige Steuern 763 1.272 688 613 497

Gesamtaufwand 700.827 571.118 526.465 513.243 500.896
Betriebsergebnis 15.566 18.478 23.790 25.016 22.287
Finanzergebnis 1.218 -313 -1.530 -545 -1.946
Ergebnis vor Steuern 16.784 18.164 22.260 24.471 20.341
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag 2.664 2.664 3.197 5.408 2.474

Ergebnis nach Steuern 14.120 15.501 19.063 19.063 17.867
Konzernjahresüberschuss 14.120 15.501 19.063 19.063 17.867

Auf nicht beherrschende Anteile 
entfallender Gewinn -15.473 -15.842 -14.910 -16.469 -15.554

Kennzahlen
Materialaufwandsquote in % 69,1 60,6 55,6 54,8 55,1

Personalaufwandsquote in % 24,2 29,2 30,8 29,9 29,1

Anzahl Mitarbeiter im Ø (inkl. Azubis) 2.650 2.604 2.573 2.423 2.355

Personalaufwand pro Kopf (FTE) in T€ 71 71 70 69 67

Umsatzrentabilität in % 2,2 2,9 3,8 3,7 3,6

Eigenkapitalrentabilität in % 4,9 5,4 6,6 6,7 6,3

Entgegen der handelsrechtlichen Regelung wurden die sonstigen Steuern vor dem Betriebsergebnis gezeigt.

Die Gesamtleistung ist im Vergleich zum Vorjahr mit 716.393 T€ (Vorjahr 589.596 T€) um 126.797 T€ gestiegen. 

Die Umsatzerlöse sind von 526.511 T€ im Vorjahr um 108.320 € auf 634.831 T€ im Berichtsjahr gestiegen und lagen 
damit deutlich über der 500 Mio. €-Marke.
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Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Umsatzerlöse aus den verschiedenen Sparten auf die SWB-Tochtergesellschaften 
verteilen:

Strom
in T€

Straßen-
beleuch-

tung in T€

Fern-
wärme

in T€
Gas

in T€
Wasser

in T€

Ent-
sorgung

in T€
Verkehr

in T€

Tief-
garagen

in T€
Sonstiges

in T€
Gesamt

in T€
SWB 0 6.389 0 0 0 8.945 0 0 1.810 17.144

EnW 227.608 23 65.304 91.027 44.404 0 0 0 1.536 429.902

SWBR 0 0 0 0 1.710 0 0 0 6 1.716

Bonn-Netz 54.471 516 18 17.077 131 0 0 0 722 72.935

EGM 38 0 5.105 0 0 0 0 0 6 5.148

BCP 0 0 0 0 0 0 0 8.709 0 8.709

QBW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SWBV 0 0 0 0 0 0 78.130 0 166 78.269

FBG 0 0 0 0 0 0 20 0 22 42

SSB 0 0 0 0 0 0 128 0 36 164

MVA 0 0 0 0 0 20.678 0 0 96 20.774

SWBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SWBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 282.116 6.927 70.428 108.104 46.245 29.623 78.278 8.709 4.400 634.831
Vorjahr 216.326 6.388 51.249 84.436 46.145 31.427 80.967 6.452 3.121 526.511
Abw. in T€ 65.790 540 19.179 23.668 100 1.804 -2.689 2.257 1.279 108.320
Abw. in % 30,4 8,4 37,4 28,0 0,2 -5,7 -3,3 35,0 41,0 20,6

In den Umsatzerlösen sind auch Erlöse aus Nebengeschäften und Erträge aus der Auflösung der empfangenen 
Ertragszuschüsse enthalten.

Der Anstieg der Umsatzerlöse um 108.320 T€ ist im Wesentlichen auf gestiegene Umsätze in den Sparten Strom 
(65.790 T€), Gas (23.668 T€), Fernwärme (19.179 T€) und Tiefgaragen (2.257 T€) zurückzuführen. Verantwortlich dafür 
sind im Wesentlichen die durch die Energiekrise ausgelösten massiv gestiegenen Beschaffungspreise in den Sparten 
Strom, Gas und Fernwärme im Berichtsjahr 2022. Dadurch waren weitere Preisanpassungen in der Grund- und Ersatz-
versorgung in allen Sparten notwendig.

Die Absatzmenge in der Sparte Strom lag bei 895 GWh und ist im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 % gestiegen.  
Dabei handelte es sich im Wesentlichen um die Gewinnung von Neukunden. Die durch massiv gestiegene Be-
schaffungspreise notwendig gewordenen unterjährigen Preisanpassungen bei Privat- und Gewerbekunden führten 
neben steigenden Absatzmengen dazu, dass die Umsatzerlöse in der Sparte Strom insgesamt von 216.326 T€ im 
Vorjahr auf 282.116 T€ im Berichtsjahr um 30,4 % gestiegen sind.

Auch die Umsatzerlöse in der Sparte Gas sind von 84.436 T€ im Vorjahr um 28,0 % auf 108.104 T€ gestiegen, 
was auf höhere Absatzpreise sowie der in 2022 weitergestiegenen Co₂-Abgabe zurückzuführen ist. Die nutzbare  
Abgabe ist um 10,7 % von 1.467 GWh auf 1.310 GWh gesunken. Der Absatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr 
lässt sich mit dem wärmeren Wetter, den höheren Endkundenpreisen und insbesondere den Kundeneinsparungen 
als Folge der im Zuge einer drohenden Gasmangellage ausgerufenen Sparappelle erklären.

Die Fernwärmeabgabe ist gegenüber dem Vorjahr um 16,4 % auf 438 GWh gesunken. Dafür können – wie beim 
Erdgas – die warme Witterung und der daraus resultierende geringere Heizbedarf, die Energiesparappelle als Folge 
der drohenden Gasmangellage sowie die gestiegenen Endkundenpreise verantwortlich gemacht werden. Das hat zu 
einem Umsatzanstieg um 19.179 T€ (37,4 %) geführt. Die Fernwärmepreise erhöhten sich entsprechend den Preis-
formeln.
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Die Umsatzerlöse in der Sparte Wasser sind aufgrund einer Preisanpassung zum 1. Januar 2022 von 46.145 T€ im 
Vorjahr auf 46.245 T€ im Berichtsjahr um 0,2 % leicht angestiegen. Die Absatzmenge hingegen ist gegenüber dem 
Vorjahr um 3,1 % rückläufig.

Gegenläufig sind die Umsatzerlöse in der Sparte Verkehr von 80.967 T€ im Vorjahr auf 78.278 T€ im Berichtsjahr um 
3,3 % gesunken. Der Rückgang ist im Wesentlichen bedingt durch ausgefallene Fahrgeldeinnahmen aufgrund der 
Corona-Pandemie.

Die Umsatzerlöse in der Sparte Tiefgaragen sind von 6.452 T€ im Vorjahr auf 8.709 T€ im Berichtsjahr um 35,0 % 
gestiegen. Verantwortlich hierfür sind im Wesentlichen die gestiegenen Kurzparkerlöse.

Auch die Umsatzerlöse in der Entsorgungssparte sind von 31.427 T€ im Vorjahr um 1.804 T€ (5,7 %) auf 29.623 T€ 
im Berichtsjahr gesunken und sind im Wesentlichen auf geringere Erlöse aus der Abfallverbrennung, vor allem be-
dingt durch weniger gelieferten kommunalen Abfall durch die REK zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse in den Sparte Straßenbeleuchtung sind weitestgehend auf Vorjahresniveau.  

Die Umsatzrentabilität ist von 2,9 % im Vorjahr auf 2,2 % im Berichtsjahr gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr von 40.956 T€ auf 56.327 T€ um 15.371 T€ ge- 
stiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus um 13.626 T€ gestiegenen ertragswirksam berücksichtigten  
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV und weiteren Zuschüssen gemäß Zuwendungsbescheiden 
aus dem Jahr 2022.

Der Gesamtaufwand belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 700.827 T€ (Vorjahr 571.118 T€). 
Das sind 129.708 T€ mehr als im Vorjahr.

Der Materialaufwand ist von 332.366 T€ im Vorjahr um 123.904 T€ auf 456.270 T€ im Berichtsjahr gestiegen. Die um 
112.618 T€ höheren Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind im Wesentlichen auf höhere Bezugskosten 
für Strom (40.599 T€), Gas (26.650 T€) und Wasser (995 T€), höhere KWK-Zuschläge und KWK-Umlagen (3.209 T€)  
sowie höhere Treibstoffkosten (2.824 T€) zurückzuführen. Der Anstieg bei den bezogenen Leistungen (11.286 T€) 
resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für Netzentgelte im Export (5.805 T€), höhere Hausanschluss-
kosten/Netzinvestitionen (1.915 T€), höhere Aufwendungen für das vorgelagerte Netz Strom und Gas (1.722 T€)  
sowie höhere Fremdleistungskosten für Nebengeschäfte Technischer Betrieb (1.395 T€). Die auf die Gesamtleistung 
(abzgl. der sonstigen betrieblichen Erträge) bezogene Materialaufwandsquote beläuft sich auf 69,1 % (Vorjahr 60,6 %).

Der Personalaufwand ist aufgrund von Tariferhöhungen sowie eines Anstiegs der Mitarbeiteranzahl von 171.955 T€ 
im Vorjahr um 1.474 T€ auf 173.429 T€ im Berichtsjahr gestiegen. Die auf die Gesamtleistung bezogene Personalauf-
wandsquote beläuft sich auf 24,2 % (Vorjahr 29,2 %).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 27.437 T€ (Vorjahr 21.759 T€). Der An-
stieg um 5.679 T€ ist im Wesentlichen auf höhere sonstigen Aufwendungen für Gas (1.816 T€), höhere sonstige Auf-
wendungen (975 T€), höhere Provisionsaufwendungen (674 T€), höhere Versicherungskosten (440 T€) sowie höhere 
Miet- und Leasingaufwendungen (436 T€) zurückzuführen.

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Konzernjahresüberschuss von 14.120 T€ ab und liegt damit um 1.381 T€ 
unter dem Ergebnis des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen auf ein um 2.912 T€ schlechteres Betriebsergebnis, be-
dingt durch höhere Materialaufwendungen (123.904 T€), höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (5.679 T€) 
sowie höhere Personalaufwendungen (1.474 T€), zurückzuführen. Die Verbesserung des Finanzergebnisses um 1.531 T€ 
ist im Wesentlichen auf die um 1.950 T€ niedrigen Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie die um 817 T€ niedrigen 
Zinsen und ähnlichen Aufwendungen zurückzuführen. Gegenläufig sind die Aufwendungen aus Verlustübernahme 
um 1.751 T€ gestiegen.
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Der Aufwand für Ertragsteuern ist mit 2.664 T€ auf Vorjahresniveau.

Der Ergebnisanteil „Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn“ ist aufgrund einer spartenbezogenen Be-
rechnung um 369 T€ auf 15.473 T€ (Vorjahr 15.842 T€) gesunken.

2.3.2 Finanzlage 
Die SWB führt den konzernweiten Cash-Pool des SWB-Konzerns. Hierüber wird auch der kurzfristige Kapitalbedarf 
oder Kapitalüberschuss der Konzerngesellschaften ausgeglichen.

Der Finanzmittelfonds ist im Vergleich zum Vorjahr von -55.754 T€ um 36.084 T€ gestiegen. 
Zum 31. Dezember 2022 besteht ein negativer Saldo in Höhe von -19.670 T€.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag im Berichtsjahr bei 110.411 T€ (Vorjahr 109.364 T€). Die 
Abweichung gegenüber dem Vorjahr resultiert hauptsächlich aus den Veränderungen in der Zunahme der Verbind-
lichkeiten, der Rückstellungen sowie der Abnahme der Forderungen und sonstigen Aktiva.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -115.741 T€ (Vorjahr -101.898 T€) ist im Wesentlichen in 
den Veränderungen des Sachanlagevermögens begründet.

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 41.414 T€ (Vorjahr Mittelabfluss -8.657 T€). 
Die Veränderung ist im Wesentlichen auf Darlehensaufnahmen zurückzuführen.

Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:
2022

T€
2021

T€
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 110.411 109.364

Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -115.741 -101.898

Mittelzufluss (i. Vj. Mittelabfluss) aus der Finanzierungstätigkeit 41.414 -8.657

Veränderung des Finanzmittelfonds 36.084 -1.191

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -55.754 -54.563

Finanzmittelfonds am Ende der Periode -19.670 -55.754

Die Cashflow-Marge lag bei 17,4 % (Vorjahr 20,8 %). Diese Kennzahl bildet das Verhältnis des Cashflows der laufen-
den Geschäftstätigkeit zu den Umsatzerlösen ab.

2.3.2.1 Kapitalstruktur
Die Fremdkapitalquote (inkl. PRAP) des SWB-Konzerns lag per 31. Dezember 2022 bei 69,4 % (Vorjahr 66,3 %). Die 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 281.006 T€ (Vorjahr 267.104  T€). Der Anstieg in Höhe 
von 13.902 T€ ist im Wesentlichen auf die Aufnahme von Darlehen zurückzuführen.

Das Eigenkapital des SWB-Konzerns ist von 289.518 T€ im Vorjahr auf 287.593 T€ im Berichtsjahr gesunken. Bei einer 
Bilanzsumme von 939.149 T€ (Vorjahr 859.440 T€) ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 30,6 % (Vorjahr 33,7 %).

2.3.2.2 Investitionen
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der SWB-Konzern 118.957 T€ (Vorjahr 109.207 T€) in immaterielle Vermögens- 
gegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen investiert. 

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände belaufen sich auf insgesamt 117.701 T€ 
(Vorjahr 103.519 T€). Die Schwerpunkte der Sachinvestitionen lagen mit 5.326 T€ bei Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung, mit 4.363 T€ bei Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen sowie mit 4.175 T€ bei Verteilungs-
anlagen. Die Investitionen in Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau lagen bei 95.478 T€.
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Im Rahmen der Investitionstätigkeit wurden Zuschussmittel in Höhe von 8.142 T€ in Anspruch genommen, sodass 
sich die Nettoinvestitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände auf 109.559 T€ 
belaufen.

Die Finanzierung der Investitionen des Berichtsjahres erfolgte im Wege der Innenfinanzierung, der Aufnahme von 
Tagesgeldern und Darlehen sowie durch vorhandene liquide Mittel. Die Brutto-Abschreibungen lagen mit 43.016 T€ 
unter den Netto-Neuinvestitionen (109.559 T€).

2.3.2.3  Liquidität 
Die Liquidität des SWB-Konzerns war durch den Konzern-Cash-Pool sowie die Möglichkeit der Darlehensaufnahme 
jederzeit sichergestellt. Der insbesondere durch die gestiegenen Energiebezugskosten temporär erhöhte Liquiditäts- 
bedarf in der Sparte Versorgung wird durch eine Kreditlinie (100 Mio. €) der Bundesstadt Bonn an die SWB als Cash-
Pool Führerin gedeckt.

In der zum 1. August 2017 neu gefassten Cash-Pool-Richtlinie werden die internen Kreditlinien der Cash-Pool-Gesell-
schaften definiert und von der Cash-Pool-Führerin überwacht. Diese Richtlinie wurde 2020 überarbeitet und trat in 
geänderter Fassung zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Im Geschäftsjahr 2022 hat der SWB-Konzern langfristige Darlehen in Höhe von 127.700 T€ aufgenommen. Dabei 
betrug die Darlehensaufnahme bei der SWBV 42.900 T€. Diese Darlehen wurden als Rangrücktrittsdarlehen von der 
Bundesstadt Bonn gewährt und wurden teilweise ( 6.800 T€) an die SSB als Rangrücktrittsdarlehen weitergeleitet. Bei 
der SSB wurde zudem ein Forwarddarlehen in Höhe von 17.900 T€ aufgenommen. Die Auszahlung ist für die Jahre 
2023, 2025 und 2026 vorgesehen. Bei der EnW wurden Darlehen in Höhe von 64.800 T€ gewährt. Hiervon entfielen  
54.800 T€ auf den Abruf der ersten Tranche eines Forwarddarlehens  in Höhe von 87.600 T€. Der Restbetrag dieses 
Forwarddarlehens wird in 2023 ausgezahlt. Bei der Bonn-Netz wurde ein Darlehen in Höhe von 20.000 T€ gewährt. 

Die Zahlungsfähigkeit im Geschäftsjahr 2022 war jederzeit gewährleistet.

2.3.3 Vermögenslage
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Vermögenslage des SWB-Konzerns in den 
letzten 5 Jahren:

Bilanzstichtag
31.12.2022                  

in T€
31.12.2021                  

in T€
31.12.2020                  

in T€
31.12.2019                  

in T€
31.12.2018                  

in T€
Bilanzsumme 939.149 859.440 804.897 720.400 715.240

Anlagevermögen 784.812 718.842 669.930 602.720 590.584

Umlaufvermögen und RAP 154.337 140.598 134.967 117.680 124.656

Eigenkapital 287.593 289.518 289.140 285.825 284.450

Eigenkapitalquote in % 30,6 33,7 35,9 39,6 39,8

Rückstellungen (inkl. latente Steuern) 115.607 111.176 95.924 84.969 79.300

Verbindlichkeiten 509.890 432.188 393.563 324.839 326.976

Fremdkapitalquote in % (inkl. PRAP) 69,4 66,3 64,1 60,4 60,2

Anlagendeckungsgrad II in % 91,4 92,9 93,6 97,0 100,2

Die Bilanzsumme ist von 859.440 T€ im Vorjahr um 79.709 T€ auf 939.149 T€ im Berichtsjahr gestiegen. Der Anstieg 
entfällt auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die um 64.895 T€ gestiegenen Sachanlagen und auf der Passivseite auf 
die um 77.702 T€ gestiegenen Verbindlichkeiten.

Das Anlagevermögen in Höhe von 784.812 T€ (Vorjahr 718.842 T€) wird zu 91,4 % (Vorjahr 92,9 %) durch Eigenkapital 
und mittel- bzw. langfristiges Fremdkapital gedeckt. 
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Das Aktivvermögen setzt sich aus dem langfristig gebundenen Vermögen (784.812 T€), dem kurzfristig gebundenen 
Vermögen (153.914 T€) sowie dem Rechnungsabgrenzungsposten (423 T€) zusammen.

Wesentlicher Posten des langfristig gebundenen Vermögens sind die Sachanlagen in Höhe von 735.509 T€. Hier  
stehen die Investitionen in Höhe von 113.850 T€ den erhaltenen, vom Anlagevermögen abgesetzten Zuschüssen 
(7.852 T€) sowie Abgängen von 7.390 T€ (brutto) und Abschreibungen von 40.373 T€ gegenüber.

Das kurzfristig gebundene Vermögen in Höhe von 153.914 T€ (Vorjahr 140.089 T€) ist im Wesentlichen aufgrund des 
Anstiegs der sonstigen Vermögensgegenstände (20.706 T€) um insgesamt 13.825 T€ gestiegen. Gegenläufig sind die 
Forderungen gegen Gesellschafter um 8.570 T€ gesunken.

Das Eigenkapital ist von 289.518 T€ im Vorjahr auf 287.593 T€ um 1.925 T€ gesunken. Die Eigenkapitalquote beläuft 
sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 30,6 % (Vorjahr 33,7 %).

2.4 Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur wirtschaftlichen Lage 
Die Geschäftsführung ist mit dem Geschäftsverlauf und der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf die besonderen 
Herausforderungen und Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie dem Ukraine-Krieg, 
die das Geschäftsjahr 2022 maßgeblich beeinflusst haben, insgesamt zufrieden.

Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SWB-Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr als geordnet 
und stabil zu bezeichnen. Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten. 

2.5 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Personal- und Sozialbereich
Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden im SWB-Konzern betrug im Jahr 2022 (ohne Auszubildende) 2.552 
(Vorjahr 2.512). 

Die Gewinnung von qualifizierten und Fach- und Führungskräften war auch in 2022 ein Personal-Thema von großer 
Bedeutung. Die Arbeitsmarktsituation ist, wie auch in den letzten Jahren, herausfordernd, sodass im Jahr 2022 kon-
zernweit insgesamt 12 % mehr Stellen ausgeschrieben wurden, als im Vorjahr (gegenüber 2020 waren es sogar 25 % 
mehr und 80 % mehr als noch vor 5 Jahren). Die Zahl der Bewerbenden stieg absolut um 14 %, blieb jedoch pro Aus-
schreibung in etwa konstant zum Vorjahr. Gespräche mit Bewerbenden fanden im ersten Schritt sowohl, telefonisch 
oder per Videokonferenz, aber mittlerweile auch wieder in Präsenz statt.

Die innerbetriebliche Ausbildung von zukünftigen Fachkräften ist weiterhin eine wichtige Säule, um dem zunehmen-
den Fachkräftemangel pro-aktiv zu begegnen. Insbesondere für gewerblich-technischen Berufsbilder wurden in 2022, 
u. a. durch die Anschaffung von neuen Maschinen, die Weichen gestellt, um sowohl für Berufsbilder der Metallverar-
beitung, als auch für Berufsbilder im Bereich Elektro und Elektronik die gesamte Grundausbildung und Prüfungsvor-
bereitung in der SWB-eigenen Ausbildungswerkstatt intern durchführen zu können.

Im Jahr 2022 waren insgesamt 98 Auszubildende in 20 verschiedenen Ausbildungsberufen konzernweit beschäftigt 
(Vorjahr 91 Auszubildende auch in 20 verschiedenen Berufen). Dies stellt einen Anstieg der Auszubildendenzahl um 8 % 
gegenüber dem Vorjahr dar. Insgesamt 40 (Vorjahr 33) neue Auszubildende begannen im Jahr 2022 in 19 (Vorjahr 16) 
verschiedenen Ausbildungsberufen ihre berufliche Laufbahn im SWB-Konzern. 

Auch im Jahr 2022 konnte erneut ein Auszubildender des SWB-Konzerns seine Prüfung als Kammerbester abschließen – 
und dies sogar auf Landesebene in NRW. 

Das Anfang 2021 gestartete SWB-interne Entwicklungsprogramm für potenzielle Nachwuchsführungskräfte wurde 
im Herbst 2022 erfolgreich abgeschlossen. Von den insgesamt 49 Teilnehmenden haben inzwischen 10 Kollegen und  
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Kolleginnen Führungspositionen auf Bereichs- oder Fachbereichsleitungsebene übernommen. Weitere 5 Teilnehmende 
haben die Verantwortung für Sachgebiete übernommen.

Für die Führungsebene der Bereichsleitungen wurde ein konzernweites Programm durchgeführt, bei dem die Teil-
nehmenden sich intensiv damit auseinandersetzten, wie anstehende und kommende Führungsherausforderungen 
auf dieser Ebene erfolgreich in der Praxis gemeistert werden können. Die gesamte Programm-Reihe wurde corona- 
bedingt als Online-Format durchgeführt.  

Die laufenden konzernweiten internen Programm-Angebote für Führungskräfte auf Fachbereichsleitungsebene, sowie 
für die fachlich verantwortlichen Sachgebietsleitungen, mit Impulsen zur Stärkung der eigenen Führungsrolle und 
Fallbesprechungen wurden im Jahr 2022 wieder intensiviert und vorwiegend in Präsenz-Terminen durchgeführt.

Ebenso wurden in 2022 konzernweit wieder verschiedene interne Seminarangebote für die Weiterbildung aller Mit- 
arbeitenden realisiert. Dies umfasste Trainingsmodule zu MS-Office-Tools ebenso, wie Seminare zu Konfliktkommuni-
kation, Präsentation und Resilienz. In der Umsetzung gab es sowohl Präsenz-Termine, als auch reine Online-Formate.

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Der SWB-Konzern unterstützt eine Kulturentwicklung, in der Mitarbeitergesundheit und Mitarbeiterwohl an bedeu-
tender Stelle stehen. Das Zentrum für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ZAGS) im SWB-Konzern ist zuständig für die 
Gestaltung und Entwicklung betrieblicher Prozessstrukturen, um Arbeit, Organisation und Verhalten am Arbeitsplatz 
gesundheitsförderlich zu gestalten. Die Förderung/Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter 
ist ein vorrangiges Ziel. 

Die Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im SWB-Konzern obliegt der Konzerngeschäftsführung und 
den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften. Für die sicherheitstechnische Betreuung aller Beschäftigten des 
SWB-Konzerns ist der Leiter der Arbeitssicherheit mit seinem Team von zentralen Sicherheitsfachkräften zuständig.
 
Neben der konzernweiten Betriebsbetreuung der Gesellschaften wird auch die weitere Standardisierung und Syste-
matisierung der sicherheitsrelevanten Prozesse durch die Integration der Gefährdungsbeurteilungen und des Gefahr-
stoff- und Unfallmanagements im SAM-System (Verbandbuch und Gefährdungsbeurteilung) fortgeführt.

Die gesetzlich verankerten Aufgaben und Zuständigkeiten in der Arbeitsmedizin sind im SWB-Konzern zwischen 
externen Dienstleistern aufgeteilt. Sie arbeiten – wie in der DGUV Vorschrift 2 vorgesehen – mit allen betrieblichen 
Akteuren zusammen, unterstützen eng in spezifischen Themen, wie zum Beispiel dem betrieblichen Eingliederungs-
management, und sind als Untersuchungsarzt für die Vorsorge und Eignung tätig.
 
Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung wurde in 2021 eine Kooperation mit der Kaufmännischen Kranken- 
kasse gestartet. Mit der Unterstützung der Krankenkasse wurden seitdem an den Standorten der SWBV, EnW, Bonn-
Netz und MVA belastungsbezogene Gesundheitsmaßnahmen und Check-Ups direkt am Arbeitsplatz angeboten.  
Diese Angebote sollen jährlich fortgeführt und ausgeweitet werden.

Über einen Rahmenvertrag mit regionalen Fitnessanbietern haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, in Fitness-Studios 
und diversen Frei- und Hallenbädern zu günstigen Bedingungen zu trainieren. Gemeinsam mit der Betriebssport-
gemeinschaft werden die sportlichen Aktivitäten der Mitarbeiter zusätzlich in vielen Disziplinen gefördert und mit 
abwechslungsreichen Angeboten für Freizeitaktivitäten ergänzt.

Betriebliches Eingliederungsmanagement
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement dient weiter als umfassendes System zur Bewältigung aller Aufgaben, 
die aus der betrieblichen Teilhabe gesundheitlich beeinträchtigter Menschen resultieren. Im SWB-Konzern arbeiten 
aktuell fünf zertifizierte Disability Manager zentral und dezentral für die Konzerngesellschaften. Seit 2015 veranstaltet 
der SWB-Konzern jährlich die erfolgreiche Fachgruppenkonferenz der Disability Manager mit bundesweiter Betei-
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ligung und stetig wachsender Teilnehmerzahl. Während der Corona-Pandemie wurde ein neues Konzept erdacht, 
welches einen quartalsweisen Online-Erfahrungsaustausch ermöglicht. Ab 2023 wird das Fachgruppentreffen wieder 
jährlich in Präsenz angeboten.

Betriebliche Sozialberatung
Gesundheit ist das höchste Gut. Der SWB ist bekannt, dass Produktivität und wirtschaftlicher Erfolg mit der Gesund-
heit und Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammenhängen. Menschen, die im Berufsleben ste-
hen, benötigen Beratung und Unterstützung, um ihre psychische und körperliche Gesundheit zu erhalten und damit 
leistungsfähig zu bleiben. 

Die Beratung und Hilfe für betroffene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird bei den SWB betriebsintern organisiert 
und angeboten. In der betrieblichen Praxis werden verschiedene Beratungsformate genutzt. Das Spektrum umfasst 
sowohl interne Beratungsformate als auch externe. Die betriebliche Sozialberatung verfügt über ein spezifisches 
Fachwissen für die psychosoziale Personal- und Organisationsberatung.

Die Einrichtung der professionalisierten, internen Sozialberatung ist als eigenständige organisatorische Einheit  
elementarer Bestandteil im Betrieblichen Gesundheitsmanagement und sogar wirtschaftlich sinnvoll und hat eine 
positive Wirkung auf das Betriebsklima.

Umweltschutz
Die Belange des Umweltschutzes werden konzernweit durch den Betriebsbeauftragten für Abfall, Gefahrgut und  
Gewässerschutz, Immissionsschutz und Gefahrstoffe zentral abgedeckt. 

Ende 2022 wurde der Abfallrahmenvertrag seitens der Firma Returo beendet. Um die Entsorgung der Abfälle sicher 
zu stellen wurden als Übergangslösung Interimsverträge mit den Entsorgern abgeschlossen, welche bisher mit Returo 
zusammengearbeitet haben. Diese gelten vorerst bis Mitte des Jahres 2023. Im Anschluss daran soll der Abfall neu 
ausgeschrieben werden.

Für den Kalkschlamm aus dem HKW-Nord wurde ein alternativer Entsorgungsweg gesucht. Bisher wurde der Kalk-
schlamm auf die Deponie gefahren und ist damit der untersten Stufe in der Abfallhierachie zuzuordnen. Daher wird 
seitens der Abfallbeauftragten geprüft ob der Kalkschlamm als Dünger geeignet und zugelassen werden kann. Sollte 
dies möglich sein, würde er nicht mehr als Abfall, sondern als Produkt gelten. Für die Baustelle der Erweiterung 
des HKW-Nords wurde die Entsorgung des Bodenaushubs organisiert. Es wurden im Berichtsjahr ca. 3.715 Tonnen 
gefährlicher Bodenaushub entsorgt.

Um eine kontinuierliche Entsorgung des Straßenkehrichs sicherzustellen wurde für die SWBV ein neues Konzept er-
stellt. Nach Prüfung der Abfallbeauftragten ist eine ordnungsgemäße Entsorgung des Straßenkehricht bei der bonn- 
orange AöR oder alternativ auf einem neu zubauenden Entsorgungsplatz auf dem Betriebshof Beuel möglich.

Mitte 2022 fand eine Generalinspektion des Ölabscheiders, sowie die AwSV-Prüfung der Dichtfläche der Tankstelle 
in Beuel statt. Dabei wurde festgestellt, dass der Abscheider zu klein ist und die Dichtfläche gerissen ist. Um einen 
Weiterbetrieb zu ermöglichen haben die Gewässerschutzbeauftragten mit Abstimmung der unteren Umweltbehörde 
Übergangslösung erarbeitet.

Klimaschutz
Mit dem Klimaschutz soll unmittelbar die CO₂-Neutralität einher gehen. Dem Ziel der CO₂-Neutralität haben sich 
die SWB verschrieben und nach dem Beschluss des Rates der Bundesstadt Bonn eine Reduktionsstrategie erarbeitet. 
Diese Strategie verfolgt das Ziel, die SWB bis 2035 klimaneutral zu machen. 

Das heißt, es soll maximal so viel CO₂ ausgestoßen werden, wie an anderer Stelle kompensiert werden kann. Hierfür 
wurden in 2021 CO₂-Bilanzen erstellt, aus denen sich ableiten lässt, wo sich die CO₂-Treiber im SWB-Konzern befinden. 
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Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden in 2022 laufend gezielte Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, um auf der 
einen Seite den CO₂-Ausstoß zu verringern und auf der anderen Seite zu kompensieren. Des Weiteren wurden im 
Jahr 2022 CO₂-Bilanzen für das Vorjahr erstellt, die 2023 dazu dienen sollen, neue Maßnahmen zu entwickeln, sowie 
bestehende weiterzuentwickeln. Dieser Prämisse gehen alle Tochtergesellschaften der SWB nach.

Als kommunaler Energieversorger mit seiner über 140-jährigen Geschichte trägt die EnW eine besondere Verant-
wortung zur Erfüllung der Klimaschutzziele der Bundesstadt Bonn. Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Investitionen 
in die Zukunft sind dabei drei wichtige Eckpfeiler. Schon seit jeher orientiert sich die EnW beim unternehmerischen 
Handeln an den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung.

Dafür setzt sie auf eine stete Steigerung der Energieeffizienz und den zunehmenden Einsatz nachwachsender Roh-
stoffe. Die Orientierung an diesen Zielen wird an vielen Stellen des unternehmerischen Handelns deutlich: Bei der 
Modernisierung des HKW-Nord und dem Einbau einer neuen wasserstofffähigen Gastur-bine sowie bei der Nutzung 
öffentlicher Dächer zur Erzeugung von Solarstrom und den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Bonn, um nur einige 
zu nennen. Auch in der Kommunikation spielt Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle, das zeigt sich u.a. an der von 
UN Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichneten Baumpflanzaktion, der Energiesparkampagne „Macht was aus“, der 
Energiemesse Klima.Werk.Stadt. oder der Kampagne Fernwärme 2035.

Durch den Beginn des Ausbaus der öffentlichen und teilöffentlichen Ladeinfrastruktur in Bonn auf Grundlage eines 
erstellten Elektromobilitätskonzeptes wird den gestiegenen Anforderungen des Klimaschutzes und der Luftreinhal-
tung Rechnung getragen. So sind bereits heute über 220 öffentliche Normal- und Schnelllademöglichkeiten auf dem 
Bonner Stadtgebiet entstanden. Ende 2023 werden es insgesamt über 1.000 private, gewerbliche und öffentliche 
Ladepunkte sein.

Eine wasserstoff-basierte Elektromobilität wird aber auch nicht außer Acht gelassen: In einer ersten Studie wurden in 
Bonn verschiedene Anwendungsfälle für Wasserstoff identifiziert. Die Anwendungsfälle in einer 2. Studie hinsichtlich 
Ihrer praktischen Umsetzbarkeit genauer analysiert. Das umfasst u. a. die Möglichkeiten der Wasserstofferzeugung 
sowie die Errichtung einer Wasserstofftankstelle am Bonner Hafen.

Auch im Bereich Photovoltaik (PV) wurde und wird der Ausbau der Erzeugungskapazitäten massiv vorangetrieben. 
Bis Ende des Jahres 2022 sind auf städtischen und SWB-Liegenschaften Anlagen mit über 1.180 kWp umgesetzt.  Im 
Jahr 2023 sind auf kommunalen und gewerblichen Objekten weitere Anlagen mit rund 2.000 kWp geplant. Zukünftige 
Dachsanierungen und Neubauvorhaben der SWB werden mit dem Fokus auf PV-Eignung geplant und die Anlagen 
von der EnW errichtet.

Der Aufsichtsrat der EnW stimmte in seiner Sitzung vom 26. August 2020 dem Baubeschluss zur Modernisierung und 
Effizienzsteigerung der hocheffizienten GuD-Anlage im HKW-Nord mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 
93,3 Mio. € zu. Mit der Modernisierung der GuD-Anlage wird die Fernwärmeerzeugung langfristig abgesichert und 
durch Steigerung des KWK-Anteils kann mehr KWK-gekoppelter Strom erzeugt werden. Damit ergibt sich gegenüber 
der bisherigen Einsparung von 194.000 Tonnen CO₂ eine weitere Einsparung von ca. 101.000 Tonnen CO₂ pro Jahr. 
Der zukünftig geplante Einsatz von grünem Wasserstoff als Brennstoff wird dazu beitragen, die langfristigen Klima-
schutzziele der Bundesstadt Bonn zu erreichen.

Die EnW setzt die Energiewende vor Ort um, fördert innovative Technologien und schafft so die Voraussetzungen für 
eine klimafreundliche Mobilität.

Ebenso sind der ÖPNV und der Umweltgedanke untrennbar miteinander verbunden. Busse und Bahnen bewegen 
nicht nur Menschen, sondern bringen auch den Klimaschutz voran. Der umweltfreundliche ÖPNV ist ein wichtiger 
strategischer Partner zur Verwirklichung der Klimaschutzziele. 
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Die SWBV fühlt sich dem schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen schon seit Jahren verpflichtet. So 
werden beispielsweise die Elektrobus- und Bahnleistungen mit zertifiziertem Ökostrom CO₂-neutral erbracht und die 
Fahrdienstmitarbeiter im Hinblick auf eine energiesparende Fahrweise regelmäßig geschult.

Die SWBV treibt die Wende von Verbrennungsmotoren hin zur Elektromobilität maßgeblich voran. Um den ÖPNV zu 
einer attraktiveren Alternative zu machen, wird die Bahnflotte von SWBV/SSB in den kommenden Jahren um 60 neue 
Bahnen sowohl erweitert als auch ersetzt. Darüber hinaus ist bis 2035 die vollständige Elektrifizierung der Busflotte 
geplant. Ab 2024 werden daher ausschließlich elektrisch betriebene Fahrzeuge beschafft, die die älteren Dieselbusse 
sukzessive ablösen. Ergänzend dazu wird zunehmend auf Mikromobilität in Form von ca. 900 Leihfahrrädern, 1.000 
E-Scootern und bald 48 E-Roller gesetzt. Im Rahmen der Verkehrswende wird ebenfalls am Ausbau der Landeinfra-
struktur gearbeitet.

Weiterhin hat sich die SWBV in Anlehnung an den konzernweiten Zielbeschluss durch einen entsprechenden Auf-
sichtsratsbeschluss das Ziel gesetzt, eine CO₂-Neutralität bei der eigenen Leistungserbringung bis spätestens 2035 
dergestalt zu erreichen, dass nicht mehr CO₂ erzeugt wird, als an anderer Stelle kompensiert werden kann. In diesem 
Zusammenhang lieferte die CO₂-Ausgangsbilanz 2019 eine erste systematische Darstellung der Treibhausgasemissi-
onen des SWB-Konzerns. Darüber hinaus wurde eine Roadmap erstellt, welche wesentliche Maßnahmen aufzeigt. Die 
jährliche Bilanzaufstellung ist ein zentrales Instrument auf dem Weg zur CO₂-Neutralität und schafft die Vorausset-
zungen für eine fortlaufende Prüfung der jährlichen Entwicklung der Treibhausgasemissionen sowie Fortschreibung 
und Anpassung der Maßnahmen zum Erreichen des Zieles. Die dieselbetriebene Busflotte der SWBV ist mit ca. 94 % 
der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen der SWBV und SSB. Insgesamt reduzierten sich diese Emissionen 
in 2021 gegenüber dem Basisjahr 2019 um ca. 25 %.

Nach dem Leitbild der Bundesstadt Bonn sind Klimaschutz- und Klimaanpassung wesentliche Bestandteile einer 
nachhaltigen Entwicklung. Dabei orientiert sich die Bundesstadt Bonn u. a. an dem Grundsatz, den Umweltverbund 
zu stärken, um den Anteil des motorisierten Individualverkehrs am Modal-Split zu reduzieren. Hierzu zählen die Op-
timierung des Fußgänger- und Radverkehrs sowie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Sie will weiterhin 
Voraussetzungen zur Nutzung der Elektromobilität schaffen und neue Mobilitätsformen wie Sharing-Modelle (z. B. 
Fahrradmietsystem, Elektroroller) fördern, die zur Erreichung ihrer Klimaziele beitragen können.

Mit Inkrafttreten der Clean Vehicle Directive-Richtlinie werden bei der SWBV zukünftig bei sämtlichen Busbeschaf-
fungsvorgängen mindestens 22,5 % der neu zu beschaffenden Fahrzeugen emissionsfrei sein. Aufgrund der Tatsache, 
dass die Europäische Kommission aktuell ausschließlich Elektrobusse und Wasserstoffbrennstoffzellenbusse als  
emissionsfreie Fahrzeuge deklariert, werden Brückentechnologien, wie Erdgasbusse, von der SWBV nicht in Betracht 
gezogen. 

Die Betriebshöfe in Friesdorf und Dransdorf erstrahlen in energieeffizientem LED-Licht. In den Werkstätten wurde die 
Innenbeleuchtungen klimaschutztauglich umgerüstet. Damit sparen beide Betriebshöfe jährlich mehr als 60 % des 
bisher verbrauchten Stroms ein. Hochgerechnet auf die Lebensdauer der LED-Leuchten fallen knapp 9.000 Tonnen 
CO₂ weniger an als mit herkömmlicher Beleuchtung.

3.  Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

3.1 Prognosebericht 
Der am 24. Februar 2022 ausgebrochene Ukraine-Krieg beeinflusst nach wie vor die deutsche Wirtschaft und insbe-
sondere den Energiesektor. Deutlich zeigt sich die gestiegene Inflation und die hohen Energiepreise an den Handels-
plätzen. Die Strom- und Erdgashandelspreise sind in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 unter gleichzeitiger Zunahme 
der Volatilität sehr stark angestiegen und haben sich dann bis zum Jahresende auf – verglichen mit den Höchst- 
ständen – deutlich niedrigerem, aber weiterhin sehr hohem Niveau mit großer Schwankungsbreite weitgehend seit-
wärts bewegt. Der Terminmarkt hat sich in den ersten Monaten des Jahres 2023 etwa halbiert und liegt aktuell bei 
etwa 150 € je MWh (Strom-Jahres-Future Base) und 60 € je MWh (Gas-Jahres-Futures Base). Es scheint, dass der 
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vorwinterliche Beschaffungs-Engpass zunächst überwunden wurde, und auch die beschlossenen Strom- und Gas-
preisbremsen zu einer Beruhigung der öffentlichen Wahrnehmung geführt haben.

Die EnW wird die gestiegenen Kosten in den Sparten Strom und Gas in Form einer Preisanpassung zum 1. April 
2023 an die Kunden weitergeben. Ebenso führt die mit den Fernwärmekunden vereinbarte Preisanpassungsklausel 
zu einer Weitergabe der gestiegenen Kosten zum 1. April 2023. Zum 1. Oktober 2023 wird mit einer Preissenkung 
gerechnet.

3.1.1 Branchenentwicklung 

Energieversorgung
Die ungewisse politische Lage in Osteuropa sowie die ungünstige Inflationsprognose lassen zur Zeit noch keine nach-
haltige Beruhigung erwarten. Für das Jahr 2023 ist deshalb die Notwendigkeit weiterer Anpassungen der Endkunden-
preise bei Strom und Gas nicht auszuschließen. Daran wird voraussichtlich auch die entfallene EEG-Umlage und die 
beschlossene Strom- und Gaspreisbremse wenig ändern. Bei Gas ist zudem davon auszugehen, dass der steigende 
CO₂-Preis auch in den folgenden Jahren zu einem weiteren Anstieg der Verbraucherpreise führen wird.

Auch die Prognose der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland wird für das Jahr 2023 stark von der Entwicklung 
in Osteuropa und den klimapolitischen Maßnahmen geprägt sein. Für die bereits sehr hohe Inflation erwartet das 
Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) aufgrund der Zinspolitik einen leichten Rückgang, so dass sich die Kaufkraft 
stabilisieren sollte. Vermutlich ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 der Energie- und Stromverbrauch gegen-
über 2022 wieder leicht ansteigen wird. Die Deckelung der Energiekosten sollte das Risiko von Forderungsausfällen  
kalkulierbar machen. EnW passt gemeinsam mit den Kunden bereits seit dem letzten Jahr die monatlichen Abschläge 
proaktiv an, um signifikante Nachzahlungen zu vermeiden.

Auch im Jahr 2023 ist nicht auszuschließen, dass gestörte Lieferketten, die Verfügbarkeit von Materialien für die  
Wartung und Instandhaltung der Betriebsanlagen und damit den Heiz(kraft)werksbetrieb negativ beeinflussen.

Öffentlicher Personennahverkehr 
Der Tarif im VRS-Verbundgebiet wird in 2023 in zwei Stufen angepasst.

Zum 1. Januar 2023 wurden die Preise im Durchschnitt um 3,5 % erhöht. Am 01. Juli 2023 folgt dann eine unterjährige 
Preismaßnahme in Höhe von durchschnittlich +3,87 %. Dies ergibt insgesamt eine durchschnittliche Preisanpassung 
von +5,44 % für das Tarifjahr 2023. Begründet ist die Tarifanpassung mit den dramatischen Kostenentwicklungen 
für Energie, Material und Personal (für 2023 werden zwischen 13 % und 17 % Mehrkosten prognostiziert) sowie den 
immer noch zu erwartenden coronabedingten Einnahmeausfällen. Damit sollen Angebotskürzungen vermieden und 
die kommunalen Haushalte nicht weiter belastet werden.  

Erkenntnisse aus der Nachbefragung zum 9-EUR-Ticket haben ergeben, das viele Nutzer auch danach als Fahrgäste 
geblieben sind. 12 % der Bundesbürger gaben an, dass sie die 9-EUR-Ticket-Aktion veranlasst hat, den ÖPNV danach 
häufiger zu nutzen. Fast 30 % der durch das 9-EUR-Ticket gewonnen Neukunden, die den ÖPNV zuvor nicht genutzt 
haben, sind zwischen September und November 2022 weiterhin mit dem ÖPNV gefahren. Dies entspricht etwa 1,8 
Millionen Fahrgästen. Nochmal etwa 1,6 Millionen Fahrgäste gaben an, dass sie nach der Aktion häufiger den ÖPNV 
nutzen als vorher (vorher „seltener als zweimal im Jahr“, jetzt „mindestens einen Tag im Monat“).

Eine Fortführung und Weiterentwicklung ist als Nachfolgelösung das angekündigte Deutschlandticket. Ein Start wird 
für den 01. Mai 2023 angestrebt. Der VDV erwartet davon deutliche Fahrgastzuwächse. Laut „allerersten“ groben Pro-
gnosen rechnet der Verband mit rund 5,6 Mio. Neu-Abonnenten des D-Tickets, etwa 11,3 Mio. Bestands-Abokunden 
dürften demnach ins D-Ticket wechseln – ein überwältigender Großteil der nicht genau bezifferbaren, aber vom VDV 
geschätzten 14 Mio. ÖPNV-Abokunden in Deutschland. Dennoch erhofft sich die Branche einen nachhaltigen Nach-
frageschub und sieht dies als entscheidenden Schritt in der Verkehrswende.
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Die wesentliche Grundvoraussetzung für die Einführung des Tickets ist allerdings, dass die damit verbundenen Ein-
nahmeverluste und Zusatzkosten vollständig und dauerhaft von Bund und Ländern ausgeglichen werden. Die auszu-
gleichenden Einnahmeverluste werden durch Bund und Länder nach der Rettungsschirmsystematik abgerechnet. Im 
Einführungsjahr werden alle mit dem Ticket verbundenen Kosten übernommen, auch wenn diese über die prognosti- 
zierten drei Mrd. € an Fahrgeldverlusten hinausgehen sollten.

Die Branche selbst hat noch eine ganze Reihe umfangreicher vorbereitender Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehört 
beispielsweise die Ausarbeitung einheitlicher Tarifbestimmungen, die einen Paradigmenwechsel gegenüber der bis-
her regionalen Struktur darstellt. Im Vertrieb müssen ferner die Bestellprozesse bundesweit digitalisiert werden. Bei 
der Kontrollierbarkeit von Abo-Tickets gilt es die sehr unterschiedlichen technischen Rahmenbedingungen zu ver-
einheitlichen. Eine weitere Herausforderung ergibt sich schließlich aus der fairen Verteilung der Einnahmen aus den 
Ticketverkäufen auf Länderebene und Ebene der Tarifregionen bzw. Verkehrsverbünde.

In personalstrategischer Hinsicht hat die Corona-Pandemie eine Dynamik in Gang gesetzt, die bestehende Trends 
verstärkt und beschleunigt. Dazu gehören beispielsweise die Tendenz zur Flexibilisierung beim Prinzip des mobilen 
Arbeitens, Digitalisierungsschübe von Lernprozessen in der beruflichen Weiterbildung sowie die Digitalisierung der 
betrieblichen und überbetrieblichen Kommunikation. Der Zeitgeist, die Motive, Werte und Belange der Beschäftigten 
insgesamt, aber auch der Anspruch der jüngeren Beschäftigtengenerationen, das Verhältnis von Arbeit und Familie 
flexibler auszutarieren, sowie die grundlegenden Entwicklungen auf den Arbeitsmärkten zählen ebenfalls zu den 
Treibern der Veränderungen. 

Von Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung sind aktuell nahezu alle Branchen betroffen. Die Schieflage von An-
gebot und Nachfrage erschwert auch die Gewinnung von Personal für den Fahrbetrieb und andere Berufsgruppen 
in der Mobilitätsbranche. Nicht planbare Personal-Fluktuationen und Fehlzeiten, Resultat von sich überlagernden 
Infektionslagen mit gravierenden gesundheitlichen Auswirkungen auf die Beschäftigten, verstärken die angespannte 
Personalsituation. Ausfälle von Bussen und Bahnen sowie Reduzierungen des Fahrplanangebots sind gleichermaßen 
Folgen von Personalnot und Gesundheitseinschränkungen. Soll das altersbedingte Ausscheiden von Bus- und Bahn-
fahrpersonal kompensiert werden, muss die Branche laut VDV jährlich bis zu 6.000 Fahrerinnen und Fahrer im Öffent-
lichen Personennahverkehr gewinnen.

Hinzu kommt: Für die Realisierung der Verkehrswende sind rund 110.000 zusätzliche Personale erforderlich, davon 
viele Tausend für den Fahrbetrieb. Es sei keine Option, die Personalqualität abzusenken. Die Folge wäre, dass die 
Kommunikation mit den Fahrgästen sowie der Leitstelle oder die Fahrgast- und Verkehrssicherheit leiden. Das wiede-
rum würde zu Lasten der Angebotsqualität für die Fahrgäste gehen. 

Um den Demografieeffekt abzufedern, werden Fahrpersonalen im Ruhestand attraktive Beschäftigungsangebote und 
Teilzeitangebote unterbreitet sowie die Arbeitsbedingungen in Bezug auf Beruf und Familie harmonisiert.

Müllverwertung 
Die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf den Gewerbeabfallmarkt werden sich voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 
zeigen. Zum Ende des letzten Jahres und zu Beginn des neuen Jahres sind allerdings schon kleinere Auswirkungen 
in diesem Bereich zu bemerken.

3.1.2 Unternehmensentwicklung 
Bei der EnW wurden für das Jahr 2023 – vorbehaltlich der Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg - Umsatzerlöse in 
einer Größenordnung von rund 586 Mio. € prognostiziert. Dies umfasst bei konstanten Mengen steigende Umsätze 
in den Sparten Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser. Der wieder anziehende Wechselmarkt kann je nach Beschaf-
fungsportfolio der Wettbewerber zu leichten Kundengewinnen oder -verlusten führen. Insgesamt wird mit einem 
gegenüber 2022 leicht schlechteren Ergebnis in 2023 gerechnet.

Bei der SWBV wurden Umsatzerlöse aus dem Linienverkehr von rund 96 Mio. € prognostiziert. Es wurde mit einem 
höheren Verlust gegenüber 2022 geplant, welcher sich verschlechternd auf das Konzernergebnis auswirken wird. 



Im Rahmen der Kostenplanung schlagen sich die massiven Preissteigerungen infolge des Ukraine-Krieges in nahe-
zu allen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nieder. Dieser Krieg hat die ohnehin angespannte Lage auf 
den Energiemärkten drastisch verschärft und die Energiekosten und die damit verbundenen Kostenstrukturen in der 
Branche nachhaltig verändert. Dies betrifft auch Transportkosten für alle bezogenen Lieferungen und Leistungen 
sowie die gesamten Lieferketten. 
Bei Planerstellung wurde in Deutschland eine Inflationsrate von über 10 % registriert, wodurch sich nicht zuletzt auch 
die diesjährige Kostenplanung deutlich von der letztjährigen Mittelfristplanung unterscheidet.

Bei der MVA wurde mit einem Anstieg der Gesamtleistung gerechnet und ein positives Jahresergebnis (vor Ergebnis- 
abführung) geplant. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krise auf die Wirtschaft 
geht die Geschäftsführung mittelfristig von leicht bis stark rückläufigen Gewerbeabfallmengen und -preisen aus. Im 
Jahr 2023 wird jedoch noch nicht mit einer Unterauslastung der MVA gerechnet.

Ein Problem könnte die reduzierte Verfügbarkeit von notwendigen Betriebsstoffen (u. a. zur Rauchgasreinigung) dar-
stellen. Als Auswirkungen wären Kostensteigerungen und Einschränkungen der Anlageneinsetzbarkeit zu erwarten.

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung der MVA mit einem höherem Ergebnis für 2023 und in den darauffolgenden 
Jahren mit gleichbleibenden bzw. leicht sinkenden Jahresergebnissen und steigenden Verbrennungspreisen für Sied-
lungsabfälle in den nächsten Jahren.

Der SWB-Konzern erwartet insgesamt für das Geschäftsjahr 2023 ein gegenüber dem Vorjahr leicht sinkendes  
Konzernjahresergebnis.

3.2 Risikobericht 

3.2.1 Risikomanagementsystem 
Im SWB-Konzern ist ein umfassendes Risikomanagementsystem zur Umsetzung der Anforderungen nach dem Gesetz 
zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) aufgebaut. Ziel ist das frühzeitige Erkennen von 
Entwicklungen, die das Potenzial haben, den Fortbestand einzelner Gesellschaften zu gefährden, sowie die Erarbei-
tung von notwendigen Steuerungsmaßnahmen.

In den konsolidierten Gesellschaften sind dafür Risikobeauftragte benannt, die mit Unterstützung des zentralen Ri-
sikomanagers des SWB-Konzerns kontinuierlich mögliche Risiken erfassen, bewerten und Steuerungsmaßnahmen 
dokumentieren. Identifizierte Risiken werden in den zwei Dimensionen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit 
klassifiziert. Die zur Steuerung ergriffenen Maßnahmen werden in Risikoerfassungsbögen dokumentiert. 

Mit den Risikobögen, die eine definierte Relevanzgrenze überschreiten, werden je nach Gesellschaft halbjährlich oder 
quartalsweise Risikoberichte erstellt. Adressaten sind Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafter.

In regelmäßigen Abständen werden bereits identifizierte Risiken auf Veränderungen hin überprüft sowie Bewertun-
gen und Steuerungsmaßnahmen bei Bedarf angepasst. Mit allen vorhandenen internen und externen Informations-
quellen wird geprüft, ob neue Risiken hinzugekommen sind.

Die Ablauf- und Aufbauorganisation ist im konzernübergreifenden Risikomanagementhandbuch dargestellt. Dieses 
dient als Leitfaden für alle wesentlichen Aufgaben sowie zur Sicherstellung der dauerhaften und personenunabhän-
gigen Funktionsfähigkeit des Risikomanagementprozesses. Der Prozess wird mit einer Datenbank unterstützt. Die 
Prüfung des Risikomanagementsystems obliegt der Konzernrevision. 

3.2.2 Risiken
Die Hauptrisiken des SWB-Konzerns ergeben sich in erster Linie aus den verschiedenen Einzelrisiken der Konzern- 
gesellschaften und sind in den einzelnen Risikoberichten abgebildet. Als übergreifendes Risiko für den SWB-Konzern 
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ist eine mögliche Änderung des Körperschaftsteuergesetzes zu nennen, wenn damit ein Wegfall des steuerlichen 
Querverbunds verbunden ist. Dieses Risiko ist in der SWBB abgebildet. 

Aufgrund der Wirkung der DSGVO und des EuGH-Urteils „Schrems II“ könnte es durch unbeabsichtigte Datenschutz-
verstöße zu hohen Bußgeldern kommen. Durch vielfältige Maßnahmen organisatorischer wie operativer Natur im  
gesamten SWB-Konzern wird dem entgegengewirkt. Weitere Einzelrisiken, die sich durch größere Schadenshöhen 
oder hohe Erwartungswerte hervorheben, liegen unter anderem in einer drohenden Rückzahlung der Hafenförde-
rung, sofern die Auflagen des Zuwendungsbescheids nicht erfüllt werden. Weiterhin zu nennen sind mögliche zu-
künftige Beteiligungsverluste an der Trianel GmbH und der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, die mögliche 
Inanspruchnahme des Trianel-Kreditrisikopools und eine mögliche Bürgschaftsinanspruchnahme durch die Kommu-
nale Zusatzversorgung Westfalen-Lippe (KZVW).

Die Märkte der öffentlichen Daseinsvorsorge sind nach wie vor geprägt von ständig zunehmendem Wettbewerb, 
Regulierung und wachsendem finanziellen Druck. Hinzu kommen starke Veränderungen im Marktumfeld, bei den 
rechtlichen Rahmenbedingungen, dem Klimaschutz und nicht zuletzt bei den wachsenden Ansprüchen und Wün-
schen der Kunden. Dabei wirkt neben diesen Veränderungen auch die nach wie vor schwierige Haushaltssituation der 
Bundesstadt Bonn in den nächsten Jahren maßgeblich auf den SWB-Konzern ein.

Risiken sieht die EnW in Preisvolatilitäten in Strom und Gas in Verbindung mit einer langfristigen Beschaffungsstrategie.  
Dies kann dazu führen, dass Preise beim Endkunden aufgrund von Marktteilnehmern mit kurzfristigerer Beschaf-
fungsstrategie nicht durchgesetzt werden können bzw. negative Handelsmargen beim Verkauf von Positionen entste-
hen. Die Entwicklung der Marktpreise an den Stromhandelsplätzen ist auch für die Stromproduktion die wesentliche 
Herausforderung. Der Zubau von weiteren Erzeugungsanlagen, die über das Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert 
werden, und die Stromnachfrage beeinflussen die Marktpreise und damit die Rentabilität der konventionellen Strom- 
erzeugung. Ein Totalausfall russischer Gaslieferungen fand mit einer Zerstörung beider Stränge von Nord Stream 1 
in der Ostsee am 26. September 2022 statt. Dennoch blieb die Gasversorgung in Deutschland im Winter 2022/2023 
stabil. Die Vorbereitung auf den Winter 2023/2024 bleibt für die Bundesregierung jedoch eine zentrale Herausforde-
rung. Das Risiko von Schwierigkeiten in der Gasbeschaffung besteht weiterhin. Die finanziellen Auswirkungen sind für 
die kommenden Geschäftsjahre nicht umfänglich beurteilbar und können stark differieren. 

Weiterhin wirken die nach wie vor hohe Unbeständigkeit bei der energiewirtschaftlichen Gesetzgebung sowie die 
Festlegungen der Bundesnetzagentur (BNetzA). Diese prägt maßgeblich die Risikolage. Die zentralen Risiken für 
die Contracting-Sparte (EGM) resultieren überwiegend aus möglichen Insolvenzen von Vertragspartnern sowie aus 
Erhöhungen der Gasbezugspreise.

Auf die prognostizierten Energiebedarfe zahlen Kunden monatliche, gleichmäßige Abschläge. Mit den Energie-
preissteigerungen tritt ein zunehmender Zwischenfinanzierungsbedarf in den Wintermonaten auf, der die Liquidität 
im SWB-Konzern beeinflusst. Durch verschiedene erfolgte Steuerungsmaßnahmen ist jedoch bei anfallenden 
Zwischenfinanzierungsbedarfen eine anhaltende Sicherheit der Liquidität gewährleistet. 

Die Betrauung der SWBV endet am 18. Juni 2023. Die Bundesstadt Bonn hat die SWBV mit der Durchführung des 
ÖPNV ab dem 19. Juni 2023 erneut betraut und die Regelung zum wirtschaftlichen Anreiz und zu den Qualitätskri-
terien konkretisiert. Die neue Betrauung hat eine Laufzeit bis Ende 2045. Die Kostenstruktur der SWBV wird während 
der Laufzeit der Betrauung fortlaufend durch einen externen Gutachter überprüft. Vor dem Hintergrund vorliegender 
Gutachten im Zusammenhang mit der Betrauung hält die Geschäftsführung eventuelle Restrisiken für überschaubar. 
Die VRS GmbH hat die bisher auf Grundlage der Verkehrserhebung 2009 vorliegende Jahresabrechnung 2018 auf 
die Ergebnisse der Verkehrserhebung 2018 umgestellt und das Jahr 2018 abgerechnet. Darüber hinaus ist die Fort-
schreibungssystematik für die Einnahmenaufteilung ab 2019 ff. abgeschlossen. Eine Umsetzung in Jahresrechnungen 
durch den VRS für die 2019 bis 2021 soll bis Ende 2023 erfolgen. Welche Auswirkungen die Verkehrszählung auf 
die Erlössituation hat, ist noch nicht abschließend bekannt. Die Corona-Pandemie hat sich vor allem im Rückgang 
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der Fahrgeldeinnahmen bemerkbar gemacht. Diese wurden durch den ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und der  
Länder kompensiert. Das mit Beginn der Corona-Pandemie hinzugekommene Risiko, dass einzelne Werkstattbetriebe 
in der Gesellschaft sowie der Bus-/Bahnbetrieb nicht vollständig aufrechterhalten werden können, ist so nicht einge-
troffen. Der Betrieb konnte weitestgehend aufrechterhalten werden.

Aus dem politischen Raum kommt das Bestreben, notwendige Fahrpreiserhöhungen nur noch in einem sehr geringen 
Maß an den Fahrgast weiterzugeben. Die führt zukünftig zu deutlichen Einnahmenrückgängen. Bei fehlender externer 
Kompensation ist mit einer weiteren Verschlechterung des Unternehmensergebnisses zu rechnen.

Ein Risiko stellen die politischen Beschlüsse in Bezug auf die Finanzierung der beauftragten Dienstleistungen im Ver-
kehr dar. Zur Finanzierung der Verkehrsleistungsausweitung unterstützt die Bundesstadt Bonn die SWBV mit einem 
ÖPNV-Zuschuss. Eine Absichtserklärung der Bundesstadt Bonn zu möglichen verursachungsgerechten Ausgleichen 
der Verkehrsverluste befindet sich derzeit in Abstimmung. Eine mögliche Nichtgewährung oder eine Gewährung des 
geplanten Zuschusses in geringerer Höhe ist in der SWB GmbH ergebniswirksam.

Als elementares Bestandsrisiko entwickelt sich in den kommenden Jahren das Alter der Anlage. 2022 ist die Anlage 30 
Jahre alt geworden. Die MVA begegnet diesem Risiko u. a. mit einer umfassenden Zustandsanalyse des Betriebes, der 
Anpassung der Instandhaltungsphilosophie und der Entwicklung einer Zukunfts- und Investitionsstrategie (Projekt 
bonNova). Durch ihre Komplexität, die Größe der Anlagentechnik und die Schnittstelle zum Heizkraftwerk Nord der 
EnW ist die Gesamtanlage verschiedenen betrieblichen Risiken ausgesetzt, denen durch entsprechende Maßnahmen 
gegengesteuert wird. Es besteht das Risiko, dass die Abfallmengen in nicht ausreichender Höhe geliefert werden und 
damit die Auslastung der Anlage geringer als geplant ist. Dies hätte unmittelbare kommerzielle Folgen. Dieses Risiko 
betrifft sowohl den Siedlungs- als auch den Gewerbeabfall.

Das Risiko mit der größten Schadenshöhe für jede einzelne Konzern-Gesellschaft ergibt sich aus der gesamt-
schuldnerischen Haftung im Rahmen des Konzern-Cash-Managements. Der Risikoeintritt wird jedoch aufgrund der  
Liquiditätssituation im SWB-Konzern sowie der implementierten Steuerungsmaßnahmen als sehr unwahrscheinlich 
eingeschätzt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 11. März 2020 weltweit die Corona-Pandemie ausgerufen. Die Infek-
tionslage war in den letzten Monaten vor dem Zeitpunkt des Konzernlageberichts stabil und seit dem 8. April 2023 
sind alle Maßnahmen gegen das Virus i. S. des Infektionsschutzgesetzes §28b ausgelaufen.

Der Ukraine-Krieg hatte erhebliche Auswirkungen auf die SWB-Konzerngesellschaften. Neben deutlich gestiegenen 
Energiekosten und deutlich gestiegenen Inflationsraten zeigten sich zusätzlich Lieferkettenprobleme.

Risiken, die den Fortbestand des SWB-Konzerns gefährden, wurden nicht identifiziert.

3.3 Chancenbericht 
Zu Beginn der Corona-Pandemie musste ein Großteil der kaufmännischen Tätigkeiten ins Homeoffice verlagert 
werden. Durch eine im Januar 2021 beschlossene Pflicht, Mitarbeitende, sofern möglich, aus dem Homeoffice arbeiten 
zu lassen, wurde die IT-Infrastruktur für das mobile Arbeiten von einer ursprünglich vorübergehenden hin zu einer 
beständigen, belastbaren und dauerhaften Lösung weiterentwickelt. Der Ausbau der IT-Infrastruktur hat schon jetzt 
nachhaltige Auswirkungen gezeigt. Trotz Wegfall der in der Corona-Arbeitsschutzverordnung verankerten Home- 
office-Pflicht, kann so einem Großteil der Mitarbeitenden, bei denen die Tätigkeiten dies zulassen, weiterhin mobil 
arbeiten. In welchem Umfang diese Möglichkeit genutzt wird, variiert innerhalb des Unternehmens und wird indivi-
duell im Rahmen der Betriebsverein-barungen „Telearbeit“ und „Mobiles Arbeiten“ zwischen Fachbereich, Mitarbei-
tenden und Betriebsrat entschieden. Das Konzept des Mobilen Arbeitens und eines modernen Arbeitsumfeldes gilt 
es weiter zu verfolgen, um bedarfsgerechte Lösungen zu finden, die sowohl für die Mitarbeitenden, als auch für das 
Unternehmen einen hohen Nutzen bringen können. 
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Neben der digitalen Transformation bietet die Sektorenkopplung für den SWB-Konzern eine der zukunftsweisendsten 
Chancen. Die Sektorenkopplung verbindet dabei die Sektoren der Energieversorgung, der Mobilität und der Abfall-
verwertung und bildet eine der Schlüsseltechnologien der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende auf dem Weg zur 
CO₂-Neutralität. Darüber hinaus bietet die Sektorenkopplung die Möglichkeit der Entwicklung vernetzter Produkte 
und Dienstleistungen, wodurch neue Zielgruppen auf dem Markt erschlossen werden können. Die Sektorenkopplung 
bietet somit die Möglichkeit der Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmals gegenüber anderen Wettbewerbern.

Seit 2021 sind die Stadtwerke Bonn Teil der Stadtwerke-Initiative Klimaschutz. Diese, von der ASEW koordiniert,  
unterstützt die Stadtwerkewelt dabei, gemeinsam den Weg hin zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft zu be-
schreiten. Dabei soll die Zusammenarbeit zwischen Kommune und Stadtwerke gestärkt werden, um generationenge-
rechte Ziele vor Ort verwirklichen zu können und die regionale Wertschöpfung zu steigern. Die Stadtwerke haben für 
das Jahr 2022 alle vier Prüfkriterien erfüllt und durch die ASEW einen positiven Prüfbescheid erhalten.

Ende des Jahres 2022 begann darüber hinaus ein konzernweiter Strategieentwicklungsprozess unter Moderation der 
SWB. Dieser wird im Jahr 2023 fortgeführt und soll in den Folgejahren in einen kontinuierlichen Monitoring- und 
Anpassungsprozess übergehen. Der Strategieentwicklungsprozess berücksichtigt neben Anforderungen von Eigen-
tümerin, Kunden sowie Stakeholdern auch die Analyse der eigenen Kernkompetenzen und Geschäftsmodelle, um 
strategische Positionierungen und Zielsetzungen zur nachhaltigen und wirtschaftlichen Sicherung der Stadtwerke 
Bonn, entwickeln zu können.

3.3.1 Energieversorgung 
Die EnW verstärkt weiterhin die Aktivitäten hinsichtlich Kundenbindung und Kundenrückgewinnung. Ziel ist hier, auch 
Die EnW legt weiterhin großen Wert auf die Aktivitäten hinsichtlich Kundenbindung und Kundenrückgewinnung. Ziel 
ist hier, auch im klassischen Energiegeschäft mindestens den aktuellen Marktanteil zu halten oder zur Ertragssteige-
rung auszubauen.

Im Jahr 2022 hat der Kundenservice stark an Bedeutung gewonnen. Seit Beginn der Energiekrise ist über alle Kontakt-
kanäle ein starker Anstieg des Kontaktvolumens zu verzeichnen. Kunden wenden sich mit großer Verunsicherung an 
den Service, da ihnen umzusetzende gesetzliche Maßnahmen oft unverständlich sind. Um diesem Bedarf gerecht zu 
werden, wurde der Schulungsaufwand deutlich erhöht. 

Um die Kundenbindung weiter auszubauen, ist es erforderlich, weiterhin sehr guten Kundenservice sowie wettbe-
werbsfähige Preise anzubieten und ein hohes Engagement vor Ort zu zeigen. Um diese gesteckten Ziele zu erreichen, 
wird die Qualität sowohl der eigenen Mitarbeiter als auch der externen Dienstleister kontinuierlich erhöht. Zudem 
überprüfte und zertifizierte der TÜV SÜD erneut die Service-Qualität des Kunden-Service der EnW.

Zur Unterstützung des klassischen Energiegeschäfts bieten sich wertschöpfungssteigernde Energiedienstleistungen 
an. Der Ausbau dieses Geschäftsfeldes kann mittelfristig zu Ergebnissteigerungen, insbesondere aber zu einer höheren 
Kundenbindung führen. In diversen Projekten werden aktuell Produkte auf ihre Umsetzungs- und Wettbewerbsfähig-
keit geprüft. Ziel ist es hier, neue Produkte zu entwickeln, die mittel- bis langfristig die zurückgehenden Erträge im 
klassischen Energievertrieb kompensieren bzw. neue Möglichkeiten bieten, die Unternehmensergebnisse zu steigern.

Am Standort des HKW-Nord hat der Ausbau der Strom und Wärmeerzeugung mit einer neuen Gasturbine, weiterhin 
in Kraftwärmekopplung, begonnen. Die modernisierten, hocheffizienten und umweltschonenden Anlagenkompo-
nenten inklusive der notwendigen Umbauten sollen nach ersten Inbetriebsetzungsarbeiten in 2023 im Jahr 2024 in 
den Betrieb überführt werden und anschließend eine maximale erneute KWK-Förderung nach KWK-G ermöglichen.

Angesichts der dynamischen energiepolitischen Situation in Europa wird allgemein damit gerechnet, dass der Hoch-
lauf der Wasserstoffwirtschaft stärker forciert wird, um die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu senken. Die Stadt-
werke Bonn beschäftigen sich weiterhin konkret mit dem Thema regionale Wasserstoffwirtschaft in einer weiteren 
Machbarkeitsstudie. 



Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Erzeugung von Wasserstoff durch Wasserelektrolyse am HKW-Nord 
und dem Geschäftsfeld H2-Tankstelle. Ebenfalls konnte die Prüfung der Eignung des Bonner Hafens als Infrastruk-
turknotenpunkt im Sommer 2022 erfolgreich beendet und auf dem Gremienworkshop vorgestellt werden. In einem 
weiteren Schritt wird geprüft inwiefern eine 10 MW Wasserelektrolyse am HKW-Nord mit einem Wasserstoffspeicher 
in den Erzeugungsstandort integriert und unter welchen Rahmenbedingungen sich ein H2-Tankstellenkonzept er-
folgreich umsetzen lässt. Die sich hieraus ergebenden Erkenntnisse finden Eingang in die konzernweiten Strategie-
überlegungen.

Die zunehmende Digitalisierung des Energiegeschäftes bietet der EnW die Chance, die Kundenbindung zu erhöhen, 
Prozesskosten zu senken, bestehende Produkte mit Mehrwerten zu versehen und komplett neue Produkte außer-
halb des klassischen Energievertriebs anzubieten. Als Grundlage dient die digitale Strategie, die zusammen mit allen 
Gesellschaften des SWB-Konzerns entwickelt wird. Aus der fortlaufenden Optimierung des Internetportals und der 
Online-Services verspricht sich die EnW zudem weitere Kundengewinne und eine höhere Kundenbindung. 

Großes Potenzial sieht die EnW im Aufbau der Infrastruktur zur Elektromobilität. Ziel ist es, die Voraussetzungen zu 
schaffen, schnell auf die Veränderung der politischen Rahmenbedingungen und das veränderte Kaufverhalten der 
Kunden reagieren zu können. Die EnW passt hierzu ihre Ausbaustrategie der tatsächlichen Entwicklung laufend an.

3.3.2 Öffentlicher Personennahverkehr
Mit der anhaltenden positiven Bevölkerungsentwicklung im Verkehrsgebiet von SWBV/SSB und der Erschließung 
neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie deren Anbindung an den ÖPNV bieten sich mittelfristig Chancen, insbe- 
sondere aus den Themen Netzausbau, veränderte Mobilitätskultur und neue flexible Mobilitätsangebote, wie z. B. 
Fahrradvermietsystem, E-Lasten-Bikes, E-Scooter und E-Roller, Mobilstationen, Sharing-, On-Demand- oder Ride- 
Pooling-Systeme. Der Bau des Verknüpfungsbahnsteiges der S 13 in Bonn-Vilich sowie die geplante Umsetzung 
des Seilbahnprojekts zum Uniklinikum schaffen auch künftig die Voraussetzung, um durch geeignete attraktivitäts- 
steigernde Maßnahmen in den Bereichen Marketing und Kommunikation, Fahrplanangebot und Service weitere Fahr-
gäste zu gewinnen, bestehende zu binden und die Einnahmesituation nachhaltig zu verbessern. 

Veränderte Mobilitäts- und Wertvorstellungen der jüngeren Generation, unterstützt durch das allgemein wachsende 
Umweltbewusstsein in der Bevölkerung, bieten für die Zukunft neue Chancen und Perspektiven für einen grünen, 
wirtschaftlichen Aufschwung und eine nachhaltigere und saubere Mobilität im Sinne des „Green Deals“ der EU (Re-
duzierung der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor um 90 % bis 2050 gegenüber 1990). Innovationen wie 
intelligente Verkehrssteuerung, datenbasierte Prozessoptimierung und digitaler Kundenservice, machen den ÖPNV 
noch umweltverträglicher und attraktiver. 

Für das Gelingen der Verkehrswende sind SWBV und SSB in der Bundesstadt Bonn und in den mitbedienten Gebiets-
körperschaften ein wesentlicher Faktor. Beide Verkehrsunternehmen werden in den Folgejahren das Angebot durch 
den Ausbau und die Modernisierung der Nahverkehrsinfrastruktur sowie durch Vernetzung von digital übergreifen-
den ÖPNV-/Mobilitätsinformationen verbessern, um die verkehrlichen und ökologischen Vorteile des ÖPNV im Wett-
bewerb zum Individualverkehr für die SWBV und SSB zu nutzen. Das beinhaltet auch einen Ausbau von Werkstätten 
und Betriebshöfen für die Instandhaltung eines wachsenden Fahrzeugparks. Barrierefreie Mobilität zu gestalten und 
zu verbessern, bietet ebenfalls die Chance für steigende Fahrgastzahlen im ÖPNV. 

Neben den Fahrgeldeinnahmen werden die öffentlichen Mittel von Bund, Ländern und/oder der Kommunen zur  
Finanzierung des ÖPNV und seiner Infrastruktur langfristig unverzichtbar sein. Ein kundenorientierter, zukunftsfähiger 
und klimafreundlicher ÖPNV braucht eine dauerhaft auskömmliche Finanzierung. Bund und Länder haben die Mittel 
für den Nahverkehr bereits deutlich erhöht. Ab dem Jahr 2021 wurden die bisher zur Verfügung stehenden GVFG- 
Mittel auf eine Mrd. € pro Jahr erhöht. Ab dem Jahr 2025 ist eine Verdopplung auf zwei Mrd. € einschließlich Dyna-
misierung um 1,8 % in den Folgejahren vorgesehen. Die Regionalisierungsmittel werden jährlich ebenfalls ab 2022 
um 3 % erhöht. Aus Sicht des Bundes sollten die Länder ihre jährlichen Beiträge in entsprechender Höhe steigern. 
Für weitere Angebots- und Infrastrukturverbesserungen, die vor allem mit Blick auf die Mobilitätswende nötig sind, 
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müssen neue Finanzierungsmodelle entwickelt werden, die eine Verkehrsverlagerung zu Gunsten des ÖPNV unter-
stützen können.  

Zur Erreichung einer signifikanten Verlagerung soll das politisch gewollte ÖPNV-Angebot der Zukunft in Nord-
rhein-Westfalen um 60 % bis 2030 ausgebaut werden. Auch neue Finanzierungsansätze werden nach der NRW- 
Koalitionsvereinbarung angestrebt. Dazu gehören die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in den Städten, (z. B. 
höhere Parkgebühren, Kurzzeitparken, weniger freie Parkplätze), die Einführung einer City-Maut oder eine Finanzie-
rung durch Abgaben. Beispiele wären ein von allen solidarisch finanziertes Bürgerticket oder die sogenannte Nutzer-
finanzierung durch Handel, Arbeitgeber oder Immobilienbesitzer, die von der vorhandenen Infrastruktur profitieren. 
Solche Instrumente erfordern allerdings einen entsprechenden rechtlichen Rahmen und den politischen Willen, die-
sen zu gestalten. 

Wie sich letztlich der ÖPNV-Anteil im Bedienungsgebiet weiterentwickelt, hängt neben den beschriebenen demo-
grafischen Veränderungen wesentlich von den finanziellen Rahmenbedingungen ab, aber u. a. auch davon, ob die 
steigenden Anforderungen der Fahrgäste an Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Informationstechnik mit wachsender 
Vernetzung erfüllt werden können.

Zielstellung der SWBV/SSB ist es, der Mobilitätsdienstleister in Bonn mit einem qualitativ hohen Angebot in der Re-
gion in den nächsten Jahren zu sein und den ÖPNV in Bonn und in der Region weiter voran zu bringen. Die Entwick-
lung und der Einsatz neuer Technologien eröffnen dem öffentlichen Nahverkehr die große Chance auf eine effiziente, 
klimafreundliche und kundenorientierte Weiterentwicklung der vorhandenen Angebote sowie die Einführung eines 
breit gefächerten Mobilitätsportfolios und neuer flexibler Angebotsformen. Für die Fahrgäste will SWBV/SSB ein 
zuverlässiger Partner für die Verkehrswende hin zu einem modernen, leistungsstarken und nachhaltigen ÖPNV sein.

Erstmalig in Deutschland könnte in Bonn eine Seilbahn in den ÖPNV integriert werden. Seilbahnen bieten den Fahr-
gästen viel Komfort und sind im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln zuverlässiger, lärm- und emissionsärmer, zu-
dem verbrauchen sie weniger Energie und sind verhältnismäßig preiswert im Bau. 

Die Seilbahn soll nach derzeitigem Stand rechtsrheinisch über den Rhein bis zum linksrheinischen, auf dem Venus- 
berg gelegenen Universitätsklinikum, verlaufen. Davon würde neben dem Venusberg der gesamt strukturstarke Raum 
südlich des Zentrums mit tausenden Arbeitsplätzen profitieren. Die Seilbahn würde eine wichtige Querverbindung 
herstellen, links- und rechtsrheinisch verknüpft mit dem städtischen Bus- und Schienennetz sowie die Anbindungen 
an das DB-Netz.

Auf Basis des positiven Ergebnisses der standardisierten Bewertung wurde die Förderung der Maßnahme für den 
ÖPNV-Bedarfsplan NRW angemeldet. Der Verkehrsausschuss des Landtages Nordrhein-Westfalen hat am 9. März 
2022 die Aufnahme des Projektes in den ÖPNV-Bedarfsplan NRW sowie den ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan 
NRW beschlossen. Damit sind alle formalen Voraussetzungen für eine För-dermittelbeantragung gemäß § 13 ÖPNVG 
NRW erfüllt. 

Um das bedeutende Nahverkehrsprojekt zügig voranzutreiben, sind folgende Schritte notwendig:

• Überarbeitung der bestehenden technischen Planung
• Vorabstimmung u. a. mit Behörden und maßgeblichen Trägern öffentlicher Belange
• Erstellung von Vorgutachten für die Ausschreibung
• Durchführung von Ausschreibung und Planfeststellungsverfahren

Neben der Bundesstadt Bonn empfiehlt auch die Geschäftsführung von SWBV, dass der Betrieb der Seilbahn als  
Bestandteil des Bonner ÖPNV-Netzes durch SWBV übernommen wird.
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3.3.3 Müllverwertung
In den letzten Jahren befanden sich eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen mit direkten Auswirkungen 
auf die MVA in der Beratung oder Beschlussfassung. Zu nennen sind hier vorrangig das Wertstoffgesetz, die Gewerbe- 
abfallverordnung, das Verpackungsgesetz, das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, die Industrie-Emissionen- 
Richtlinie, die Ersatzbaustoff-Verordnung, das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das Brennstoffemissionshandels-
gesetz (BEHG) sowie der Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit, ebenso die Überarbeitung des Teilplans 
Siedlungsabfälle für das Land Nordrhein-Westfalen durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW.

Die meisten genannten Regelwerke sind inzwischen umgesetzt oder stehen kurz vor der Verabschiedung. Die aus den 
Regelwerksänderungen abzuleitenden Konsequenzen für die MVA sind weitestgehend überschaubar und befinden 
sich in der Umsetzung bzw. der Umsetzungsplanung, werden allerdings zu Kostensteigerungen führen, vor allem das 
BEHG. Auf die Ersatzbaustoffverordnung mit ihren Auswirkungen auf die Schlackeentsorgung wurde bereits einge-
gangen. Ob Schlacken aus Müllverwertungsanlagen zukünftig noch als Ersatzbaustoff zugelassen werden, ist weiter-
hin fraglich. In der Praxis ist der Einsatz im Grunde nicht mehr möglich und es bleibt nur der Weg auf die Deponie.

Die Bundesstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis haben zwecks Ausbaus der kommunalen Kooperation in der Abfall-
wirtschaft 2008 den Abfallentsorgungszweckverband REK gegründet und Anfang 2015 um die Landkreise Neuwied 
und Rhein-Lahn-Kreis sowie zum 1. Januar 2018 um den Kreis Ahrweiler erweitert. Somit umfasst der Verband in-
zwischen rund 1,35 Mio. Einwohner. Ziel ist die wechselseitige Auslastung der verschiedenen kommunalen Abfall- 
behandlungs- und -entsorgungsanlagen.

Nach Auslaufen der Entsorgungsverträge in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Ende 2015 haben beide Zweckverbands-
mitglieder die Entsorgung ihrer Siedlungsabfälle auf die REK übertragen. Der Landkreis Ahrweiler ist diesem Beispiel 
Ende 2017 gefolgt. Die REK wiederum hat die MVA im direkten In-House-Auftrag mit der Verwertung der Abfälle 
betraut. Im Sinne des Abfallwirtschaftsplans NRW und der dort verankerten Grundsätze der regionalen Entsorgungs-
autarkie und –nähe wird eine Behandlung der Siedlungsabfälle in der Nähe des Entstehungsortes nicht nur ange-
strebt, sondern durch die mit der REK gefundenen Gesamtkonstruktion erfüllt. Gleichzeitig ist die Auslastung der 
MVA (und der anderen Entsorgungsanlagen der REK-Mitglieder) stark überwiegend mit kommunalen Abfällen lang-
fristig gesichert.

4. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten 

Energiebeschaffung Allgemein 
Die EnW schließt für das Strom- und Gasgeschäft keine derivativen Finanzinstrumente als Handelsgeschäfte ab. Zur 
Absicherung von Bezugspreisen werden unbedingte Termingeschäfte mit physischer Erfüllung abgeschlossen. Diese 
stehen regelmäßig im direkten Zusammenhang mit dem Vertriebsgeschäft Strom und Gas sowie der Brennstoffbe-
schaffung für die eigenen Heiz- und Heizkraftwerke. Neben dem allgemeinen Risikomanagementhandbuch für den 
Konzern wurde ein spezielles Risikomanagementhandbuch für die Energiebeschaffung erstellt. Die Beschaffung von 
Strom und Kommunalgas erfolgt auf Basis der Vertriebsmengen. Für die verschiedenen Kundengruppen kommen un-
terschiedliche Beschaffungsstrategien zum Einsatz. Die Beschaffung von Kraftwerksgas und Emissionsberechtigungen 
erfolgt auf Basis der ge-planten Produktionsmengen. Emissionsberechtigungen gelten durch die Neuregelung in der 
Richtlinie „Markets in Financial Instruments Directive“ (MiFiD II) seit 3. Januar 2018 als Derivate.

Dabei werden Energielieferverträge mit Kunden und Energiebezugsverträge bzw. Strombezüge aus Kraftwerken wirt-
schaftlich zusammengefasst und in Portfolien geführt.

Die Portfoliobildung wird im Wesentlichen im Rahmen der Beschaffung der Vertriebslast Strom sowie der Vertriebs-
last Gas vorgenommen. Drohverlustrückstellungen werden insofern nur dann gebildet, wenn aus dem Saldo der 
Absatz- und Beschaffungsgeschäfte pro Lieferjahr und je Portfolio negative Ergebnisse erwartet werden.



Strom 
Bei den gebildeten Strom-Portfolien handelt es sich bei den Absatzgeschäften um die Stromlieferungen der EnW 
an ihre Kunden. Zur Absicherung von Marktpreisrisiken werden Termingeschäfte in Form von Forward-Kontrakten 
getätigt.

Darüber hinaus werden Teilstrommengen für die Vertriebslast auch aus eigenen Kraftwerken und aus mit Kraftwerks-
beteiligungen verbundenen Strombezugsverträgen beschafft. Im Rahmen der Portfoliobetrachtungen werden neben 
kontrahierten Verträgen auch geplante sowie hochwahrscheinliche Umsatzerlöse aus dem Absatz von Strom für die 
Jahre 2024 bis 2027 einbezogen. Die erfassten Beschaffungsmengen sichern insgesamt die zugehörigen Verkaufs-
mengen ab.

Erdgas
Bei den gebildeten Gas-Portfolien handelt es sich bei den Absatzgeschäften um die Gaslieferungen der EnW an ihre 
Kunden. Zur Absicherung von Marktpreisrisiken werden Termingeschäfte in Form von Forward-Kontrakten getätigt. 

Im Rahmen der Portfoliobetrachtungen werden neben kontrahierten Verträgen auch geplante sowie hochwahr-
scheinliche Umsatzerlöse aus dem Absatz von Gas einbezogen. Die erfassten Beschaffungsmengen sichern insge-
samt die zugehörigen Verkaufsmengen ab.

Fernwärme
Die Fernwärmesparte wird als eigenes Portfolio abgebildet. Beim Absatzgeschäft handelt es sich um die Fernwärme- 
lieferungen der EnW an ihre Kunden sowie die Stromlieferung des Heizkraftwerkes an den eigenen Vertrieb. Zur 
Absicherung von Marktpreisrisiken werden Termingeschäfte auf Gas und Emissionsberechtigungen in Form von  
Forward-Kontrakten getätigt.

5 Erklärung zur Unternehmensführung analog § 315d HGB
In Anwendung des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
(FüPoG II) wurden für den Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 30. November 2026 für die Zielgröße des Frauen- 
anteils in den Gesellschaften SWB, EnW/Bonn-Netz sowie SWBV für die Ebenen Geschäftsführung, Bereichsleitung 
und Fachbereichsleitung folgende Prozent-Werte festgelegt:

Geschäftsführung Bereichsleitung Fachbereichsleitung
SWB 50 % (1 von 2) 43 % (3 von 7) 50 % (16 von 32)
EnW/Bonn-Netz 67 % (2 von 3) 40 % (2 von 5) 41 % (12 von 29)
SWBV 50 % (1 von 2) 50 % (4 von 8) 42 % (14 von 33)

Darüber hinaus wird, bezogen auf das Landesgleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen i. d. F. von Dezember 2016, 
dem entsendenden Rat der Bundesstadt Bonn und den Arbeitnehmervertretern im SWB-Konzern empfohlen, -  
jeweils getrennt für die jeweiligen Wahlverfahren - bei Wiederbesetzung der Aufsichtsräte im SWB-Konzern die Vor-
gaben des § 12 Abs. 3 Landesgleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen mit einem Frauenanteil von mindestens  
40 % zu beachten. 

6 Entsprechenserklärung gemäß Public Corporate Governance Kodex (PCGK) der Bundesstadt Bonn
Die Entsprechenserklärung wurde von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsratsvorsitzendem am 5.  Januar 2023 
mit folgendem Wortlaut unterschrieben: „Geschäftsführung und Aufsichtsrat der SWB erklären hiermit gemeinsam, 
dass dem Public Corporate Governance Kodex der Bundesstadt Bonn vom 28. März 2019 im Geschäftsjahr 2022 mit 
den folgend aufgeführten Abweichungen entsprochen wurde und wird.“

1. Abweichend von Punkt 3.1.3* wurden Handlungsvollmachten gemäß § 54 HGB ohne zeitliche Befristung erteilt.  
 Neue Handlungsvollmachten werden seit dem 1. Januar 2022 nur noch mit einer zeitlichen Befristung von zwei  
 Jahren vergeben. Die Handlungsbevollmächtigten unterstützen die Geschäftsführung bei der Sicherstellung  
 eines reibungslosen Betriebes. Die Handlungsvollmachten werden durch Zeichnungsbefugnisse eingeschränkt.
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2. Eine konzernweite Compliancemanagement-Richtlinie gemäß Punkt 3.2.12* befindet sich derzeit im Aufbau. 
 Verbindliche Regelungen zur Vermeidung von Korruption (z. B. Beschaffung, Vier-Augen-Prinzip) wurden 
 konzernweit festgelegt.

3. Eine konzernweite Compliancemanagement-Richtlinie gemäß Punkt 3.4.2* befindet sich derzeit im Aufbau. 
 Verbindliche Regelungen im Umgang mit Zuwendungen und Vorteilen bestehen bereits in dem Leitfaden 
 „Geschäftsethik und Compliance“.

4. In der D&O Versicherung für die Geschäftsführung wurde abweichend von Punkt 3.5.1* gemäß Entscheidung  
 des Aufsichtsrates der SWB GmbH kein der Vergütung angemessener Selbstbehalt vereinbart. Bei neuen 
 Vertragsabschlüssen für haupt- und nebenamtliche Geschäftsführungen wird seit dem 1. Oktober 2022 ein  
 Selbstbehalt festgelegt. Die Änderung soll - vorbehaltlich einer ander-weitigen Entscheidung der maßgeblichen  
 Gremien – auch bei neuen Verträgen nach Wiederbestellungen gelten.

*Die Punkte beziehen sich auf die Numerierung aus dem Public Corporate Governance Kodex der Bundesstadt Bonn.

Die Gesellschafterversammlung hat mit Umlaufbeschluss vom 30. März 2021 beschlossen, die Regelungen des PCGK 
der Bundesstadt Bonn anzuwenden.

Der Bericht über die Anwendung des Public Corporate Governance Kodex mit Entsprechenserklärung wurde von der 
Geschäftsführung und dem Aufsichtsratsvorsitzenden am 5. Januar 2023 unterschrieben.

7 Öffentliche Zwecksetzung und -erreichung gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 

7.1 Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung
Die SWB ist eine 100%ige Gesellschaft der Bundesstadt Bonn. Gemäß § 3 Abs.1 des Gesellschaftsvertrages ist Gegen-
stand des Unternehmens 
 
(a) die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung der Bevölkerung mit Energie
 (Strom, Gas, Fern- und Nahwärme) und Wasser als öffentliche Daseinsvorsorge sowie alle dazugehörigen 
 versorgungs- und energiewirtschaftlichen Aufgaben und Dienstleistungen;  

(b) der öffentliche Personennahverkehr sowie alle dazugehörigen verkehrsbezogenen Aufgaben und Dienstleistungen; 

(c) der Betrieb des Rheinhafens sowie aller dazugehörigen hafenbezogenen Aufgaben und Dienstleistungen; 

(d) Betriebsführungen für kommunale Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften; 

(e) die wirtschaftlich optimale Nutzung/Gestaltung von Abfallentsorgungskapazitäten der Gesellschaft, der mit der
 Gesellschaft verbundenen Konzerngesellschaften und des Gesellschafters.

Neben der Geschäftsbesorgung für ihre Tochterunternehmen und den Handelsaktivitäten im Entsorgungsgeschäft 
als operatives Eigengeschäft der SWB sind alle wesentlichen Aktivitäten auf die Organisation und Koordination 
der Tochterunternehmen ausgerichtet. Daher leitet sich die öffentliche Zwecksetzung aus den mittelbaren Mehr-
heitsbeteiligungen an der SWBV, der EnW und der MVA ab. Diese wiederum dienen sowohl im Bereich des öffent- 
lichen Personennahverkehrs als auch im Bereich der Energie- und Wasserversorgung sowie der Abfallentsorgung der  
Daseinsvorsorge in der Bundesstadt Bonn und der Region.  

7.2 Einhaltung der öffentlichen Zweckerreichung
Die SWB trägt aufgrund ihrer Konzeption als Holding dazu bei, dass über den steuerlichen Querverbund innerhalb 
des SWB-Konzerns insbesondere das Leistungsangebot im öffentlichen Personennahverkehr kostengünstig für den 
Aufgabenträger, die Bundesstadt Bonn, erbracht werden kann. 
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Der öffentliche Zweck wurde damit in 2022 erfüllt.

Bonn, den 24. Mai 2023
Stadtwerke Bonn GmbH (SWB) 

Dipl.-Ökonom     Dipl.-Volkswirt
Olaf Hermes    Marco Westphal
Geschäftsführer   Geschäftsführer
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Stadtw
erke Bonn G

m
bH

 (SW
B), Bonn 

Konzern-G
ew

inn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom

 1. Januar bis 31. D
ezem

ber 2022

EU
R

EU
R

EU
R

EU
R

1.
Um

satzerlöse
634.831.447,25

526.511.356,12
2.

Andere aktivierte Eigenleistungen
25.234.612,18

22.129.092,68
3.

Sonstige betriebliche Erträge
56.326.777,18

716.392.836,61
40.955.663,81

589.596.112,61
4.

M
aterialaufw

and
a)

Aufw
endungen für Roh-, H

ilfs- und Betriebsstoffe
307.917.087,94

195.299.208,71
b)

Aufw
endungen für bezogene Leistungen

148.352.903,55
456.269.991,49

137.067.047,03
332.366.255,74

5.
Personalaufw

and
a)

Löhne und Gehälter
135.969.170,86

133.212.147,11
b)

Soziale Abgaben und Aufw
endungen für  Altersversorgung und für Unterstützung

37.459.830,51
173.429.001,37

38.743.337,74
171.955.484,85

– davon für Altersversorgung EUR 9.968.615,45 (i. Vj. EUR 11.719.969,37) –
6.

Abschreibungen auf im
m

aterielle Verm
ögensgegenstände des Anlageverm

ögens und Sachanlagen
43.015.930,16

43.854.115,89
abzgl.  Auflösung Sonderposten für Zuw

endungen zum
 Anlageverm

ögen
-88.528,00

42.927.402,16
-88.528,00

43.765.587,89
7.

Sonstige betriebliche Aufw
endungen

27.437.137,56
21.758.606,88

Betriebsergebnis
16.329.304,03

19.750.177,25
8.

Erträge aus Beteiligungen
903.182,43

450.062,27
9.

Ergebnis aus assoziierten Unternehm
en

277.955,92
211.732,68

10.Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm
ögens

578.932,43
799.892,52

11.Abschreibungen auf Finanzanlagen 
0,00

1.950.000,00
12.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

186.192,55
228.416,58

– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 145.695,85 (i. Vj. EUR 121.382,94 ) –
13.Erträge aus Verlustübernahm

e
5.199.581,00

4.940.401,55
14.Aufw

endungen aus Verlustübernahm
e

2.650.669,58
899.425,37

15.Zinsen und ähnliche Aufw
endungen

3.277.280,39
4.094.379,33

– davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 433.156,49 (i. Vj. EUR 647.608,06) –
Finanzergebnis

1.217.894,36
-313.299,10

Ergebnis vor Steuern
17.547.198,39

19.436.878,15
16.Steuern vom

 Einkom
m

en und vom
 Ertrag

2.664.088,17
2.663.507,93

– davon aus latenten Steuern EUR 106.097,24 (i. Vj. EUR 63.776,24) –
17.Ergebnis nach Steuern

14.883.110,22
16.773.370,22

18.Sonstige Steuern
763.252,24

1.272.471,68
19.Konzernjahresüberschuss

14.119.857,98
15.500.898,54

20.Auf nicht beherrschende Anteile entfallender G
ew

inn
-15.472.942,96

-15.841.824,52
21.Konzernverlust

-1.353.084,98
-340.925,98

22.Verlustvortrag
-2.654.902,94

-2.534.622,13
23.Konzernbilanzverlust

-4.007.987,92
-2.875.548,11

2021
2022
2022

2021
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A. Allgemeines

Der Konzernabschluss der Stadtwerke Bonn GmbH (SWB), Bonn, (SWB), Amtsgericht Bonn, HRB 8195, wurde nach 
den Rechnungslegungsvorschriften gemäß §§ 242 ff. und §§ 290 ff. HGB sowie nach den Vorschriften des GmbH- 
Gesetzes erstellt. 

Bei der Aufstellung der Konzernbilanz wurden die Gliederungsvorschriften gemäß § 266 HGB beachtet. Darüber 
hinaus erfolgten zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Konzernabschlusses eine weitergehende Unter- 
gliederung der gesetzlich vorgeschriebenen Bilanz- und GuV-Posten und wurden in der GuV Zwischensummen ein-
gefügt (§ 265 Abs. 5 HGB) sowie eine Anpassung der Postenbezeichnungen der Bilanz entsprechend § 265 Abs. 6 
HGB vorgenommen.

Für die Darstellung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275  
Abs. 2 HGB beibehalten.

B. Konsolidierung

B.1 Anteilsbesitz/Assoziierte Unternehmen

B.1.1 Voll konsolidierte Tochterunternehmen

Anteil 
in %

Eigenkapital
in T€

Ergebnis
in T€

Zeitpunkt der 
Erstkonsoli-

dierung
Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH (SWBB), Bonn, (SWBB) 58,47 261.456 31.760 31.12.2003

Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH  
(EnW Bonn/Rhein-Sieg), Bonn, (EnW)***

86,29 159.698        0 01.07.1999

Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (SWBV), Bonn, (SWBV)*** 100,00 10.304        0 01.07.1999

Stadtwerke Bonn Dienstleistungs-GmbH (SWBD), Bonn, (SWBD) *       100,00 1.000        0 01.07.1999

MVA Müllverwertungsanlage Bonn GmbH, Bonn, (MVA) *** 93,46 42.799        0 31.12.1999

Bonn-Netz GmbH, Bonn, (Bonn-Netz)**** 100,00 108.616        0 31.12.2006

SWB Regional Ver- und Entsorgung GmbH, Altenahr, (SWB Regional)*** 90,40 25        0 31.12.2006

Fahrbetrieb Bonn GmbH (FBG), Bonn, (FBG)** 100,00 50        0 04.03.1999

EGM Gesellschaft für Energie- und Gebäudemanagement Bonn mbH, 
Bonn, (EGM)*

100,00 1.503        0 01.01.1999

Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises- 
SSB-GmbH, Bonn, (SSB)**

50,10 12.719        0 01.07.2013

Bonner City Parkraum GmbH, Bonn (BCP)* 50,10 936        0 15.12.2014

Quartier.BonnWest GmbH, Bonn, (QBW)**** 100,00 2.559        -179 12.07.2017

* Ergebnisabführungsvertrag mit SWB
** Ergebnisabführungsvertrag mit SWBV
*** Ergebnisabführungsvertrag mit SWBB
**** Ergebnisabführungsvertrag mit EnW
*****       bis 27. April 2022 Stadtwerke Bonn Bad GmbH (SWBBad)

Konzernanhang 2022
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B.1.2 Assoziierte Unternehmen gemäß § 311 Abs.1 HGB:

Anteil
in %

Eigen-
kapital 

in T€
Ergebnis

in T€

Erstbewertung 
gemäß

§ 311 ff. HGB
Als assoziierte Unternehmen einbezogene Beteiligungen:
-Returo Entsorgungs GmbH, Leverkusen, (Returo) 50,00 1.481 285 07.02.2007

-refer GmbH, Leverkusen, (refer) 50,00 1.692 271 21.12.2015

Nicht als assoziierte Unternehmen bilanzierte Beteiligungen:
Folgende Beteiligungen wurden wegen ihrer insgesamt untergeordneten Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Konzerns gemäß § 311 Abs. 2 HGB nicht als assoziierte Unternehmen bilanziert:

-Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH, Sankt Augustin, (FPH)* 49,60 961 -14 entfällt

-Bonner Hafenbetriebe GmbH, Bonn (BHB)* 49,00 463 56 entfällt

* Es handelt sich um Werte für 2021. Der Abschluss 2022 lag zum Erstellungszeitpunkt nicht vor. 

B.1.3 Beteiligungen

Anteil 
in %

Eigenkapital
in T€

Ergebnis
in T€

Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg GmbH, Siegburg, (BRS)* 16,66 53.221 9.979

Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG, Bonn, (Radio BRS)* 12,50 511 1.045

Flughafen Köln/Bonn GmbH, Köln, (FKB)* 6,06 288.523 -14.524

Trianel GmbH, Aachen, (Trianel)* 5,81 98.312 8.881

Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen, (TGH) 1,87 9.395 1.608

Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen, (TKL) 2,11 -244.486 -54.708

Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen, (TWB) 1,85 302.011 10.486

Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG, Oldenburg (TWB II) 2,00 38.398 1.228

Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG, Aachen, (TOW) 3,66 51.446 10.388

Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Aachen, (TEE) 3,39 141.662 28.847

Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG, Aachen (TWS)* 15,00 13.252 -550

Wasserversorgungsgesellschaft mbH Sankt Augustin, Sankt Augustin, (WVG)* 8,13 14.026 792

Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH, Köln, (beka)* 0,60 1.143 57

Gemeinnützige Wohngenossenschaft e.G., Bonn, (GWG)* 4,08 18.857 864

Regionalverkehr Köln GmbH, Köln, (RVK)* 15,00 10.309 -1.477

Versorger-Allianz 450 GmbH & Co. KG* 1,92 17.916 -1.725

Klärschlammverwertung am Rhein GmbH, Köln, (KLAR GmbH)** 7,00 0 0

* Es handelt sich um Werte für 2021. Der Abschluss 2022 lag zum Erstellungszeitpunkt nicht vor.
** Gemäß Vereinbarung vom 26. Juli 2022/28. September 2022 ist die SWB indirekt an der KLAR GmbH in Form einer Unterbeteiligung an dem 24,9 %-igen KLAR  
GmbH-Anteil der Stadtwerke Köln GmbH (SWK) in Höhe von 7 % (durchgerechnet: 28,11 % im Innenverhältnis) beteiligt. Der Abschluss 2022 lag zum Erstellungszeit-
punkt noch nicht vor.

B.2 Konsolidierungsgrundsätze
Der Abschlussstichtag aller konsolidierten Unternehmen ist der 31. Dezember 2022 als Abschlussstichtag des Mutter- 
unternehmens, der damit dem Stichtag des Konzernabschlusses entspricht.

Die Jahresabschlüsse der vollkonsolidierten Tochterunternehmen werden in den Konzernabschluss grundsätzlich 
nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einbezogen. Auf eine Anwendung von einheitlichen 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bei assoziierten Unternehmen wurde verzichtet.

Die Kapitalkonsolidierung der in den Konsolidierungskreis einbezogenen Gesellschaften erfolgt mit Ausnahme der 
BCP, SSB und QBW gemäß Artikel 66 Abs. 3 Satz 4 EGHGB, § 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.  F. nach der Buchwert- 
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methode und nach Maßgabe der Verhältnisse zum Zeitpunkt der Anschaffung der Beteiligung. Die Bewertung assozi-
ierter Unternehmen erfolgt gemäß § 312 Abs. 1 HGB nach der Buchwertmethode auf den Stichtag der Erstbewertung, 
soweit nicht von dem Wahlrecht gemäß § 311 Abs. 2 HGB Gebrauch gemacht wurde. Bei der BCP, SSB und QBW wird 
die Neubewertungsmethode angewandt.

Umsätze, Erträge und Aufwendungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den einbezogenen Unter-
nehmen wurden ebenso wie Zwischengewinne aus konzerninternen Lieferungen eliminiert.

Die vom Bundesministerium der Justiz bekannt gemachten Empfehlungen des Deutschen Rechnungslegungs Standards 
Commitee (DRSC) werden, mit Ausnahme der Angabe einer Steuerüberleitungsrechnung, im Konzernanhang beachtet.  
Die von DRS 23.16 empfohlene rückwirkende Anwendung der Neubewertungsmethode wird erst für Erstkonsolidie-
rungen, die nach dem Jahr 2006 erfolgten, angewendet.

B.3 Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung
Bei dem aktivischen Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung handelt es sich um den aktivierten Geschäfts- 
oder Firmenwert des in 2008 erworbenen 10%-igen Anteils an der EGM der für 50 T€ erworben und in 2022 letzt- 
malig planmäßig mit 4 T€ abgeschrieben wurde. Der ursprüngliche Ansatz betrug 57 T€; der Wert zum Stichtag 
beträgt 0,00 €.

Die sich aus der Kapitalkonsolidierung bzw. Equity-Bewertung ergebenden Geschäfts- oder Firmenwerte werden 
jeweils über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer von 15 Jahren berücksich-
tigt die grundsätzlich auf Dauer angelegte Beteiligung an den konsolidierten bzw. assoziierten Unternehmen in Ver- 
bindung mit der Laufzeit wichtiger Verträge dieser Unternehmen, insbesondere im Absatzbereich.

Durch den Erwerb eines zusätzlichen Anteils in Höhe von 0,1 % am Stammkapital der SSB vom Rhein-Sieg-Kreis auf 
50,1 % wurde in 2013 erstmalig eine Vollkonsolidierung vorgenommen. Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung ent-
stand ein als dauerhaft angesehener negativer Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung in Höhe von 502 T€, der in 
2014 um die Anschaffungsnebenkosten aus dem Anteilserwerb um 50 T€ gemindert wurde. Dieser wurde gemäß § 
301 Abs. 3 Satz 1 HGB als gesonderter Posten „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ nach dem Eigen-
kapital gezeigt.

Des Weiteren wurde aus dem Erwerb eines zusätzlichen Anteils an der BCP in Höhe von 0,1 % auf 50,1 % in 2014 eine 
Vollkonsolidierung vorgenommen. Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung entstand ein als dauerhaft angesehener 
passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung in Höhe von 1 T€, sodass sich der Unterschiedsbetrag aus der 
Kapitalkonsolidierung auf insgesamt 453 T€ beläuft.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt konzerneinheitlich entsprechend den handels-
rechtlichen Bewertungsvorschriften. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden nach Abzug von Zuschüssen zu Anschaffungskosten, vermindert 
um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Sachanlagen werden nach Abzug von Zuschüssen zu Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Der aufgrund der Übernahme des STEAG-Fernwärme-Netzes zum 1. Januar 2018 erworbene Geschäfts- oder Firmen- 
wert aus dem Einzelabschluss der EnW wird linear über 15 Jahre abgeschrieben. Die Nutzungsdauer des Firmen- 
wertes orientiert sich an der durchschnittlichen Kundenbindung im Fernwärmebereich.

Die planmäßigen Abschreibungen werden grundsätzlich nach der linearen Methode berechnet. Dabei erfolgt eine 
Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen.
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Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 € werden im Jahr der Anschaffung voll abge-
schrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten ab 800,01 € werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer abgeschrieben. Abweichend davon werden Zähler in den Geschäftsbereichen Strom, Gas, Wasser und 
Fernwärme unabhängig von der Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und über die Nutzungs-
dauer von 13 und 20 Jahren (Strom) sowie 15 Jahren (Gas, Wasser, Fernwärme) abgeschrieben.

Von den Finanzanlagen werden die sonstigen Ausleihungen, bei denen es sich um niedrig verzinsliche Darlehen han-
delt, zum Barwert und die übrigen Finanzanlagen zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert 
ausgewiesen. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung. Die Zu-
gänge in Bezug auf Beteiligungen an assoziierten Unternehmen betreffen ausschließlich erzielte Jahresüberschüsse 
dieser Beteiligungen entsprechend der Beteiligungsquote; die Abgänge betreffen dagegen Ausschüttungen oder 
Jahresfehlbeträge der vorgenannten Beteiligungen. 

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert, 
der sich aus einem niedrigeren Markt- oder Börsenpreis ergibt, bewertet. Die Wertpapiere des Umlaufvermögens 
wurden im Geschäftsjahr 2022 in das Anlagevermögen umgegliedert.

Die Vorräte sind unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zu fortgeschriebenen, durchschnittlichen 
Einstandspreisen verlustfrei bewertet. 

Die entgeltlich erworbenen Emissionszertifikate werden zum Anschaffungspreis bzw. dem niedrigeren Stichtagskurs 
bewertet; die kostenlos zugeteilten Zertifikate werden mit einem Erinnerungswert von 0,00 € bewertet.

Mit Beginn des Jahres 2021 wurde in Deutschland das nationale Emissionshandelssystem (n-EHS) eingeführt. Die 
n-EHS-Zertifikate werden zunächst zu Festpreisen verkauft (2021-2025), mit einer stufenweisen Preiserhöhung für 
jedes Jahr. 2026 beginnt die Versteigerungsphase mit Preiskorridor, anschließend ist eine Versteigerung mit freier 
Preisbildung am Markt möglich. Der Bestand der für das Geschäftsjahr 2022 erworbenen n-EHS-Zertifikate wurde 
mit der Verpflichtung zur Rückgabe verrechnet und der Überhang unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt mit ihrem Nominalbetrag. Unverz-
insliche Forderungen werden mit dem Barwert bilanziert. Zweifelhafte Forderungen werden mit ihrem wahrschein-
lichen Wert angesetzt, uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Der 
Ausweis der Forderungen aus Verbrauchsabgrenzung erfolgt saldiert mit den erhaltenen Abschlagszahlungen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Investitionszulagen und -zuschüsse werden passivisch als Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen 
ausgewiesen. Der Ertrag aus der Auflösung, die parallel zu den Abschreibungen der bezuschussten Anlagen erfolgt, 
wird innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung mit den Abschreibungsaufwendungen saldiert.

Die bis zum 31. Dezember 2002 von der EnW und von der Bonn-Netz empfangenen Ertragszuschüsse, Baukosten-
zuschüsse (BKZ) und Zuschüsse für Hausanschlusskosten (HAK) werden passivisch als empfangene Ertragszuschüsse 
ausgewiesen und über 20 Jahre mit jährlich 5,0 % aufgelöst. Für nach dem 31. Dezember 2002 von der EnW neu ver-
einbarte BKZ und HAK für die Sparten Fernwärme, Wasser und sonstige Sparten werden die Ertragszuschüsse aktivisch 
von den Anschaffungs-/Herstellungskosten abgesetzt. Die von der EnW empfangenen Ertragszuschüsse, Baukosten-
zuschüsse (BKZ) und Zuschüsse für Hausanschlusskosten (HAK) der Sparten Fernwärme, Wasser sowie sonstiger 
Sparten werden seit dem Geschäftsjahr 2018 als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Seit dem 
Geschäftsjahr 2016 werden die ab 2007 von der Bonn-Netz empfangenen Ertragszuschüsse, Baukostenzuschüsse 
(BKZ) und Zuschüsse für Hausanschlusskosten (HAK) als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. 
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Die Berechnung der Pensionsverpflichtungen erfolgte entsprechend § 253 Abs. 1 und 2 HGB unter Anwendung der 
Projected Unit Credit Method nach den Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck mit einem durchschnittlichen Rech-
nungszinssatz von 1,78 % der vergangenen 10 Geschäftsjahre bei einer angenommenen durchschnittlichen Restlauf-
zeit von 15 Jahren sowie einem Gehalts- und Rententrend von 1 % bis 2 %.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbe-
trages (unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen in Höhe der allgemeinen Inflati-
onsrate) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem von der Deutschen 
Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Geschäftsjahre laufzeitadäquat 
abgezinst.

Bei den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wird der laufzeitadäquate Marktzins nach Maßgabe des Ein-
zelbewertungsgrundsatzes für jede einzelne Rückstellung ermittelt. Ansonsten wird eine durchschnittliche Restlauf-
zeit angesetzt. Die Berechnung der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen erfolgt mit einem Gehaltstrend 
von 2 %.

Die zur Insolvenzsicherung der Altersteilzeitguthaben bestehende Rückdeckungsversicherungen, das Guthaben aus 
Langzeitarbeitszeitkonten sowie das Guthaben aus Sabbatjahr werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt und 
mit ihren korrespondierenden Verpflichtungen saldiert. Die Saldierung erfolgt mit dem Deckungskapital, welches den 
fortgeführten Anschaffungskosten und dem Zeitwert des Planvermögens entspricht.

Der Ansatz der Rückstellungen für Pachterneuerungsverpflichtungen erfolgt auf Basis geschätzter Werte unter Ansatz 
einer Preissteigerungsrate von 2 % p. a. Die drastisch gestiegenen Kosten in der Bau- und Anlagenunterhaltung führen 
jedoch für das Geschäftsjahr 2022 erstmalig zu einer Anpassung der Preissteigerungsrate in Höhe von 10 %. Der 
hiernach ermittelte Wert wird auf die Laufzeit der Pachtverträge verteilt und auf die Restlaufzeit abgezinst.

Bei einem rein inländischen Steuersatz von rd. 33,0 % ergeben sich aktive latente Steuern im Wesentlichen aus 
Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sowie aus Verlustvorträgen. Das Aktivierungswahlrecht aktiver 
latenter Steuern nach § 274 Satz 2 HGB wurde nicht ausgeübt. Sich nach § 306 HGB ergebende passive und aktive 
latente Steuern wurden im Konzernabschluss angesetzt. Die Ermittlung dieser latenten Steuern erfolgte auf Basis der 
kombinierten rein inländischen Ertragsteuersätze von aktuell rd. 33 %. Dabei ergab sich eine passive latente Steuer, 
die im Wesentlichen aus Bewertungsunterschieden bei den Rückstellungen und Sachanlagen sowie aus der Schulden- 
konsolidierung resultiert. 

Soweit Unterdeckungen der Versorgungsansprüche bei der Rheinische Zusatzversorgungskassen, Köln, (RZVK) vor- 
liegen, kann die subsidiäre Einstandspflicht des SWB-Konzerns als Arbeitgeber bestehen. Für diese mittelbare 
Pensionsverpflichtung braucht eine Rückstellung in keinem Fall gebildet zu werden (Art. 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB). Hier-
von hat der SWB-Konzern Gebrauch gemacht.

In Anwendung des IDW RS ÖFA 3 „Besonderheiten der Bilanzierung von Energiebeschaffungs- und Energieabsatz-
verträgen in handelsrechtlichen Abschlüssen von Energieversorgungsunternehmen“ wird von der Möglichkeit zur 
Portfolio-Bilanzierung Gebrauch gemacht. 

In den Portfolien werden bestehende Energiegroßhandelsgeschäfte, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartende 
Kundenabsätze (auf Basis geplanter Absatzmengen und Erfahrungswerten ermittelt) und kontrahierte Absatzge- 
schäfte zusammengefasst, d. h. es wird im Rahmen einer spartenbezogenen Deckungsbeitragsrechnung eine Port-
foliobetrachtung vorgenommen. Dabei werden die spartenspezifischen Erträge den Aufwendungen (Beschaffungs- 
und anteilige Gemeinkosten) der Portfolien gegenübergestellt. Die Beschaffungsgeschäfte wurden mit dem Einstand-
spreis am Bilanzstichtag berücksichtigt. Im Falle einer Unterdeckung der Erträge sind Drohverlustrückstellungen im 
Sinne des § 249 HGB zu bilden. Da die Deckungsbeitragsrechnungen der Absatz- und Beschaffungspreise positiv 
sind, ist keine Drohverlustrückstellung aus Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB zu bilden.
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Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Posten der Konzernbilanz und 
der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

D.1 Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich auf Seite 49.

Beteiligungen
Von dem Bewertungswahlrecht nach § 253 Abs. 3 Satz 6 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

D.2 Umlaufvermögen

Vorräte
Die Vorräte belaufen sich auf 38.182 T€ (Vorjahr 37.079 T€) und beinhalten im Wesentlichen mit 13.138 T€ (Vorjahr 
(8.775 T€) CO2-Zertifikate sowie mit 11.621 T€ (Vorjahr 12.179 T€) Ersatzteile für Straßenbahnen und 2.162 T€ 
(Vorjahr 1.652 T€) Materialien für Elektro- und Maschinentechnik. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 113.114 T€ (Vorjahr 97.287 T€) haben – 
mit Ausnahme eines Betrages von insgesamt 3.210 T€ (Vorjahr 3.692 T€) – eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Der 
Betrag ist in den sonstigen Vermögensgegenständen wiederzufinden und setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2022 
in T€

31.12.2021
in T€

EnW 2.985 3.461

BCP 203 203

FBG 19 24

Übrige 3 4

Gesamt 3.210 3.692

Die Forderungen gegen Gesellschafter belaufen sich auf 6.726 T€ (Vorjahr 15.296 T€) und resultieren mit 6.131 T€ 
(Vorjahr 14.910 T€) im Wesentlichen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr. Des Weiteren umfassen die Forde-
rungen gegen Gesellschafter auch Beziehungen zu außenstehenden Gesellschaftern.

In den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 43.576 T€ (Vorjahr 22.870 T€) sind u. a. noch nicht verrechen-
bare Vorsteuerbeträge in Höhe von 10.989 T€ (Vorjahr 5.086 T€) enthalten.

D.3 Eigenkapital/Eigenkapitalspiegel
Der Eigenkapitalspiegel ist auf Seite 50 dargestellt. 

D.4 Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen
Der Ausweis betrifft den gemäß Vertrag mit dem Land Nordrhein-Westfalen vom 23. Dezember 1987 gewährten 
Zuschuss in Höhe von 797 T€ (Vorjahr 885 T€).
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D.5 Rückstellungen
Die Rückstellungen belaufen sich auf insgesamt 112.986 T€ (Vorjahr 108.450 T€) und beinhalten mit 86.670 T€ 
sonstige Rückstellungen, mit 21.791 T€ (Vorjahr 22.429 T€) Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen sowie mit 
4.525 T€ (Vorjahr 3.796 T€) Steuerrückstellungen. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 86.670 T€ (Vorjahr  
82.225 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2022
in T€

31.12.2021
in T€

Personalrückstellungen 25.221 24.237

VRS (Einnahmeausgleich) 16.631 13.587

Vertragliche Verpflichtungen 7.740 7.740 

Drohverlust Energiebeschaffung TKL 7.325 10.038

Rückgabepflicht CO₂-Emissionsberechtigungen 4.450 3.488

Rückgabepflicht n-EHS-Zertifikate 2.647 6.688

Risiko Rückforderung von Zuschüssen NVR 2.300 2.300

Einsprüche Gaspreiserhöhung 1.647 479

Pachterneuerung Friedensplatz 1.634 1.400

Drohverluste Heizölbeschaffung 1.616 0

Nicht erbrachte Verbrennungsleistungen 1.367 885

Überschusserlösabschöpfung nach § 13 ff StromPBG 1.300 0

Schienenkartell (mögliche Rückzahlungsverpflichtungen 
von Ertragszuschüssen) 1.145 0

Ausstehende Lieferantenrechnungen 1.123 1.836

Regulierungskonto Gas 1.111 2.311

Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten 839 907

Betriebsführung (ausstehende Abrechnung) 835 835

Verlustzuweisung RVK 819 0

Steuerliche Betriebsprüfung 711 565

Übrige 6.209 4.929

Gesamt 86.670 82.225

Der Rechnungszins für die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen beruht auf dem durchschnittlichen Marktzinssatz 
der vergangenen zehn Geschäftsjahre. Gemäß § 253 Abs. 6 Satz 1 HGB würde sich bei der Anwendung des 7-Jahres-
zeitraumes ein Unterschiedsbetrag von 1.074 T€ (Vorjahr 1.762 T€) ergeben. Dieser Unterschiedsbetrag unterliegt der 
Ausschüttungssperre gemäß § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB. Der Effekt der Zinsänderung ist im Zinsaufwand ausgewiesen.

Verpflichtungen aus Altersteilzeitkonten und Langzeitarbeitskonten sind durch Rückdeckungsversicherungen bei der 
Allianz Lebensversicherungs-AG und der DekaBank Anstalt des öffentlichen Rechts gesichert, die ausschließlich der 
Erfüllung dieser Verpflichtungen dienen und somit dem Zugriff der übrigen Gläubiger entzogen sind. Sie wurden mit 
den zugrundeliegenden Verpflichtungen saldiert. 

Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen beläuft sich auf 17.358 T€. 
Die Verrechnung erfolgte mit dem Deckungsvermögen in Höhe von 9.058 T€, welches dem Zeitwert und den fortge- 
führten Anschaffungskosten entspricht. Die verrechneten Aufwendungen  beinhalten Aufzinsungsbeträge von Rück-
stellungen (7 T€) sowie Erträge aus dem Deckungsvermögen (51 T€).

Die im Geschäftsjahr 2022 neu gebildete Rückstellung Drohverluste Termingeschäft zur Heizölbeschaffung in Höhe 
von 1.616 T€ wurde zum Unterschiedsbetrag zwischen dem Stichtagskurs und den um die BEHG-Erstattung bereinig-
ten Erfüllungsbetrag gebildet.

Des Weiteren wurde in 2022 eine neue Rückstellung für eine mögliche Überschusserlösabschöpfung nach §§ 13 ff 
StromPBG in Höhe von 1.300 T€ gebildet. Den Stromerzeugern wird in Abhängigkeit von der eingesetzten Energie-
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quelle ein maximaler Erlös zugestanden. Diesem Erlös werden die monatlichen Spotmarktpreise gegenübergestellt. 
Sind die Spotmarktpreise höher als die zugestandene Vergütung, wird unwiderleglich ein Übererlös vermutet, der 
überwiegend abgeschöpft wird.

Die SWBV hat im Geschäftsjahr 2022 eine Zahlung in Höhe von 1.145 T€ aus einer Vergleichsvereinbarung im Zu-
sammenhang dem Prozess „Schienenkartell“ erhalten. Darin enthalten sind auch empfangene Ertragszuschüsse aus 
dem ursprünglichen Geschäftsvorfall. Die Abrechnungen mit den Zuschussgebern lagen zum Stichtag noch nicht vor, 
so dass eine Aufteilung der Vergleichssumme noch nicht möglich ist. Daher wurde die gesamte Vergleichszahlung 
zurückgestellt.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde die Rückstellung Verlustzuweisung RVK erstmalig gebildet. Die RVK prognostiziert für 
das Jahr 2022 und 2023 eine Verlustzuweisung an die SWBV in Höhe von -1.755 T€. Es wurden bereits Abschlags- 
zahlungen in Höhe von 936 T€ durch die SWBV geleistet. Der Restbetrag der voraussichtlichen Verlustzuweisung in 
Höhe von 819 T€ wurde zurückgestellt.

D.6 Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 in Höhe von 509.890 T€ (Vorjahr 
432.188 T€) ergeben sich im Einzelnen aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel:

Davon mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag 

31.12.2022 in €
bis 1 Jahr

in €
mehr als 1 Jahr

in €
mehr als 5 Jahre 

in €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 281.006.109,18 57.892.313,74 223.113.795,44 113.789.504,73

Vorjahr 267.103.523,44 93.978.877,72 173.124.645,72 77.176.054,14
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 295.288,23 295.288,23 0,00 0,00

Vorjahr 35.940,34 35.940,34 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 57.978.508,54 57.978.508,54 0,00 0,00

Vorjahr 46.754.780,82 46.754.780,82 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,  
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 555.499,13 555.499,13 0,00 0,00

Vorjahr 978.039,43 978.039,43 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 116.782.094,57 15.534.594,57 101.247.500,00 83.284.500,00

Vorjahr 71.513.795,44 8.826.295,44 62.687.500,00 50.327.500,00
Sonstige Verbindlichkeiten 53.272.731,05 53.017.060,42 255.670,63 201.624,23

Vorjahr 45.802.124,80 45.533.103,43 269.021,37 215.232,99
Gesamt 509.890.230,70 185.273.264,63 324.616.966,07 197.275.628,96
Vorjahr 432.188.204,27 196.107.037,18 236.081.167,09 127.718.787,13

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beläuft sich im Berichtsjahr 
auf insgesamt 197.276 T€ (Vorjahr 127.719 T€). 

Die Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten belaufen sich zum 31. Dezember 2022 auf 159 T€ (Vorjahr 162 T€). 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter belaufen sich auf 116.782 T€ (Vorjahr 71.514 T€) und beinhalten 
mit 105.339 T€ im Wesentlichen Darlehen zur Finanzierung von Niederflurstraßenbahnen und Stadtbahnwagen. 
Des Weiteren umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und  
Leistungsverkehr in Höhe von 5.814 T€ (Vorjahr 1.319 T€) sowie Beziehungen zu außenstehenden Gesellschaftern.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte. 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 20.584 T€ (Vorjahr 23.983 T€) mit einer Bürgschaft 
gesichert.
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D.7 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 24.809 T€ (Vorjahr 25.220 T€) betrifft im Wesentlichen die Abgren-
zung der von Anschlussnehmern entrichtete Hausanschluss- und Baukostenzuschüsse der Sparten Strom und Gas 
(20.757 T€) sowie der Sparten Fernwärme (Bonn-Duisdorf), Wasser (Bonn-Holzlar) und sonstiger Sparten (3.772 T€). 
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wird ratierlich über die Dauer von 20 Jahren erfolgswirksam aufgelöst.

D.8 Passive latente Steuern
Es wurden ausschließlich die sich nach § 306 HGB ergebenden passiven latenten Steuern im Konzernabschluss an-
gesetzt. Diese sind aus der Erstkonsolidierung der SSB im Jahr 2013 entstanden und wurden in Höhe von 4.203 T€ 
erfolgsneutral erfasst. Eine Veränderung hat sich im Geschäftsjahr 2022 nicht ergeben. Die passiven latenten Steuern 
aus der Schuldenkonsolidierung betragen zum Stichtag 11 T€. Aktive latente Steuern aus Konsolidierungsvorgängen 
(Zwischengewinneliminierung) in Höhe von 1.572 T€ wurden verrechnet, sodass sich die passiven latenten Steuern in 
2022 insgesamt auf 2.620 T€ (Vorjahr 2.726 T€) belaufen.

D.9 Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 634.831 T€ (Vorjahr 526.511 T€) und verteilen sich wie folgt auf die Betriebszweige:

Strom

Straßen-
beleuch-

tung
Fern-

wärme Gas Wasser
Entsor-

gung Verkehr
Tief- 

garagen
Sonsti-

ges Gesamt
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€

SWB 0 6.389 0 0 0 8.945 0 0 1.810 17.144

EnW 227.608 23 65.304 91.027 44.404 0 0 0 1.536 429.902

SWB Regional 0 0 0 0 1.710 0 0 0 6 1.716

Bonn-Netz 54.471 516 18 17.077 131 0 0 0 722 72.935

EGM 38 0 5.105 0 0 0 0 0 6 5.148

BCP 0 0 0 0 0 0 0 8.709 0 8.709

SWBV 0 0 0 0 0 0 78.130 0 166 78.296

FBG 0 0 0 0 0 0 20 0 22 42

SSB 0 0 0 0 0 0 128 0 36 164

MVA 0 0 0 0 0 20.678 0 0 96 20.774

Gesamt 282.116 6.927 70.428 108.104 46.245 29.623 78.278 8.709 4.400 634.831
Vorjahr 216,326 6.388 51.249 84.436 46.145 31.427 80.967 6.452 3.121 526.511
Abw. in T€ 65.790 540 19.179 23.668 100 -1.804 -2.689 2.257 1.279 108.320
Abw. in % 30,4 8,4 37,4 28,0 0,2 -5,7 -3,3 35,0 41,0 20,6

Erlöse aus Nebengeschäften und die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen (Segment Energie) sind den 
einzelnen Geschäftsbereichen zugeordnet.

In den Umsatzerlösen sind periodenfremde Mindererlöse aus der bilanziellen Verbrauchsabgrenzung in Höhe von 
4.092 T€ (Vorjahr 1.860 T€) enthalten. Die periodenfremden Erträge aus dem Linienverkehr belaufen sich auf 822 T€ 
(Vorjahr 1.026 T€).

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt.

D.10 Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 56.327 T€ (Vorjahr 40.956 T€) enthalten im Wesentlichen Billigkeits-
leistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und weitere Zu- 
schüsse gemäß Zuwendungsbescheiden aus dem Jahr 2022 (34.502 T€), Erträge aus sonstigen Nebengeschäften 
(10.075 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (4.571 T€) sowie Erträge aus Zuschüssen (2.246 T€).
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In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 6.993 T€ (Vorjahr 8.065 T€) ent-
halten. Diese beinhalten im Wesentlichen mit 4.571 T€ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, mit 1.721 T€ 
Erträge aus Zuschüssen sowie mit 260 T€ Erträge aus dem Abgang von Sachanlagevermögen.

D.11 Materialaufwendungen
Die Materialaufwendungen belaufen sich auf 456.270 T€ (Vorjahr 332.366 T€) und beinhalten Aufwendungen für 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 307.917 T€ (Vorjahr 195.299 T€) sowie Aufwendungen für bezogene  
Leistungen in Höhe von 148.353 T€ (Vorjahr 137.067 T€). 

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten im Wesentlichen Bezugskosten für Strom (120.129 
T€), Bezugskosten für Gas (55.755 T€), Bezugskosten für Wasser (14.861 T€), Aufwendungen für den Materialver-
brauch (16.534 T€) sowie Aufwendungen für EEG-Vergütungen Anlagenbetreiber  (16.273 T€).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen Kosten für das vorgelagerte Strom- und Gasnetz 
(34.141 T€), Hausanschlusskosten/Netzinvestitionen (21.875 T€), Aufwendungen für Netzentgelte im Export (20.176 
T€), Aufwendungen aus Konzessionsabgaben (19.284 T€), Kosten für den Fremdbezug für Aufträge und sonstige 
Fremdleistungen (6.948 T€), Kosten aus der Fremdvergabe an Univers (6.137 T€), Kosten aus Fremdleistungen 
für Nebengeschäfte Technischer Bereich (6.028 T€), Instandhaltungsaufwendungen (5.792 T€) sowie Kosten aus der 
Fremdvergabe an die RVK (5.046 T€) enthalten.

Die Materialaufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 717 T€ (Vorjahr 3.083 T€).

D.12 Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 27.437 T€ (Vorjahr 21.759 T€) und beinhalten im  
Wesentlichen Aufwendungen für Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (5.641 T€), Versicherungen (3.014 T€), 
Miet- und Leasingaufwendungen (2.515 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen Gas (2.051 T€), sonstige Aufwen-
dungen (1.741 T€), Werbe- und Insertionskosten (1.714 T€), Provisionsaufwendungen (1.353 T€), Aus- und Fort- 
bildungskosten (1.323 T€), Wartungskosten (1.265 T€) sowie Verbands- und Mit-gliedsbeiträge (855 T€).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.017 T€ (Vorjahr 
2.841 T€) enthalten.

D.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen
Bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen handelte es sich im Vorjahr um eine voraussichtlich dauernde Wert-
minderung der Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG. Es wurde eine außerplanmäßige 
Abschreibung in Höhe 1.700 T€ auf den Beteiligungsansatz der TWB und eine Wertberichtigung auf ein Darlehen 
an die TWB in Höhe von 250 T€ vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde keine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen.

D.14 Ergebnisverwendung des Mutterunternehmens
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag der SWB in Höhe von 1.104 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

E. Ergänzende Angaben

E.1 Außerbilanzielle Geschäfte (§ 314 Abs.1 Nr. 2 HGB)
Zum Bilanzstichtag bestehen nachstehende außerbilanzielle Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage not-
wendig sind:

Zur Absicherung von Lieferverpflichtungen aus bestehenden Verträgen mit Sondervertrags- und Tarifkunden sind 
in verantwortungsvoller unternehmerischer Risikovorsorge in die Zukunft gerichtete Verträge über den Bezug von 
Strom, Erdgas und Emissionsberechtigungen im Wert von 111.833 T€ für den Zeitraum von 2022 bis 2025 zur Ab- 
deckung des erwarteten Strom- und Gasabsatzes geschlossen worden.
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E.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne von § 314 Abs. 1 Nr. 2 a HGB
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen bei den 
einzelnen Konzerngesellschaften aus mehrjährigen Contracting- und Mietverträgen. Die daraus im SWB-Konzern 
erwachsenden Verpflichtungen belaufen sich auf 320 T€.

Bei der BCP bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Pachtverträgen in Höhe von 2.040 T€.

Aus dem Konsortial- und Gesellschaftsvertrag mit der Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG (TWS) wurde der 
Gesellschaft eine Beteiligungshöhe von bis zu 15.000 T€ zugesagt, davon sind zum Stichtag 12.966 T€ noch nicht 
angefordert worden.

Es bestehen zum Bilanzstichtag noch Verpflichtungen aus noch nicht eingeforderten Einlagen der Versorger-Allianz 
450 Beteiligungs GmbH & Co. KG in Höhe von 470 T€.

Aus der Beteiligung an der RVK ergibt sich für die SWBV eine gesellschaftsvertraglich festgelegte Verlustausgleichs-
verpflichtung, die – auch mittels Rückstellungsbildung – im Jahresabschluss 2022 berücksichtigt wurde. Mit Ände-
rungsvertrag vom 19. Dezember 2022 wurde die Deckelung der Verlustausgleichsverpflichtung auf maximal 1.000 T€ 
aufgehoben. Für das Jahr 2022 ergibt sich eine voraussichtliche Verlustzuweisung an die SWBV in Höhe von 1.755 T€. 
Für die SSB ergibt sich aus der Beteiligung an der RVK eine gesellschaftsvertraglich festgelegte Verlustausgleichs- 
verpflichtung von maximal 500 T€ jährlich.

Weitere finanzielle Verpflichtungen ergeben sich im SWB-Konzern im Wesentlichen aus rechtsverbindlich erteilten 
Bestellungen. Das Obligo dieser Bestellungen beträgt zum Bilanzstichtag 325.203 T€. In dem Gesamtbestellobligo 
sind anfallende Zahlungen aus dem Kauf der Niederflurstraßenbahnen in Höhe von 56.697 T€ sowie 90.247 T€ aus 
dem Kauf der Stadtbahnwagen enthalten.

Die Konzerngesellschaften – mit Ausnahme der BCP, SSB, SWBB, QBW und SWBD – sind Mitglied im umlagefinanzierten 
Abrechnungsverband I der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) mit Sitz in Köln. Die RZVK hat die Aufgabe, 
den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu 
gewähren.

Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvor-
sorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente 
insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). 
Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich 
in Form einer sog. Startgutschrift berücksichtigt.

Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines gleitenden Deckungsabschnittsverfah-
rens finanziert. Die Höhe der Umlage wird auf der Basis gleitender Deckungsabschnitte, die jeweils einen Zeitraum 
von 100 Jahren umfassen, regelmäßig alle 5 Jahre überprüft und festgesetzt. Infolge der Schließung des Gesamt-
versorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und 
Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungs-
geld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2010 hat die RZVK eine Verstetigung der Hebesätze vorgenommen, indem sie sich am 
sog. ewigen Umlagesatz von ca. 7,75 % orientiert. Unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Annahmen geht die 
RZVK davon aus, dass die Aufwendungen für die Pflichtversicherung im umlagefinanzierten Abrechnungsverband 
zumindest mittelfristig nicht über den gegenwärtigen Gesamtfinanzierungssatz von 7,75 % steigen werden.

Im Jahr 2022 betrug der Umlagesatz 4,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Der Prozentsatz für das 
Sanierungsgeld betrug 3,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.
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Die Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte für die Beschäftigten des SWB-Konzerns belief sich im  
Geschäftsjahr 2022 auf 129.176 T€ für 2.539 anspruchsberechtigte Arbeitnehmer.

E.3 Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen
Der überwiegende Teil des Lieferungs- und Leistungsvolumens zwischen dem SWB-Konzern und nahestehenden 
Unternehmen entfällt auf die Bundesstadt Bonn sowie ihre Beteiligungen und aufgrund von § 296 Abs. 2 HGB nicht 
konsolidierter Unternehmen und ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Assoziierte 
Unternehmen

in T€

Stadt Bonn sowie
ihr nahestehende

Unternehmen
in T€

Erträge aus der Lieferung von Strom, Gas, Wasser und Fernwärme 31.298

Erträge aus dem Betrieb der Straßenbeleuchtung 5.863

Erträge aus der Geschäftsbesorgung 118 109

Erbrachte Lieferungen und Leistungen und sonstige Erträge 8.945 73.861

Übrige Empfangene Lieferungen und Leistungen und sonstige Aufwendungen 6.101 21.807**

Zuschüsse 15.387

Zinsaufwand Darlehen 65

Zinsaufwand Cash-Pool 13

Höchstbetragsbürgschaft als Bürgschaftsgeber 6.092

Kreditbürgschaft als Bürgschaftsnehmer 855

Verbindlichkeiten aus Cash-Pool 17.287

* davon Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und weitere Zuschüsse gemäß Zuwendungsbe-
scheiden aus dem Jahr 2022 in Höhe von 34.502  T€. 

 ** davon 19.284 T€ Konzessionsabgaben.

Assoziierte Unternehmen sind: Returo, refer und BHB.

Der Bundesstadt Bonn nahestehende Unternehmen sind: Sparkasse KölnBonn, bonnorange AöR, Vereinigte Bonn 
Wohnungsbau AG (VEBOWAG), Theater der Bundesstadt Bonn, Städtisches Gebäudemanagement (SGB) sowie die 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Bundesstadt Bonn.

E.4 Erträge von außergewöhnlicher Bedeutung
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie und weitere Zuschüsse gemäß Zuwendungsbescheiden aus dem Jahr 2022 in Höhe 
von 34.502 T€ (Vorjahr 20.876 T€).

E.5 Haftungsverhältnisse aus Gewährleistungsverträgen

Bürgschaften
Bürgschaften bestanden bis zur Höhe von 6,0 Mio. € für Zahlungsverpflichtungen der Trianel GmbH, Aachen, (Trianel) 
aus Energiehandelsgeschäften. Das Risiko der Inanspruchnahme wird aufgrund der stabilen Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage entsprechend der Berichtserstattung in der letzten Gesellschafterversammlung als gering eingeschätzt.

Zugunsten der BHB hat die Gesellschaft eine Höchstbetragsbürgschaft bis zur Höhe von rd. 12,2 Mio. € gegenüber 
der Wasser- und Schifffahrtsdirektion West, Münster, abgegeben. Bei der BHB wurde im Rahmen der Richtlinie zur 
Förderung von Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs vom 10. März 2006 mit Bescheid vom 8. Oktober 2007 
und den Änderungsbescheiden vom 1. Dezember 2008, 24. Februar 2011 sowie 23. Oktober 2012 Zuwendungen in 
Höhe von insgesamt 12,2 Mio. € bewilligt. Bis Ablauf der Zweckbindungsfrist des Förderbescheides (20 Jahre) besteht 
die Rückzahlungsverpflichtung aus der Bürgschaft jeweils vermindert um die abgelaufene Vorhalteverpflichtung.  
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Diese beträgt zum 31. Dezember 2022 6,1 Mio. €. Das Risiko der Inanspruchnahme wird aufgrund der guten Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage als sehr gering eingeschätzt.

Gewährleistungsansprüche
Im Rahmen eines Gewährleistungsvertrages hat die Gesellschaft mit der Trianel einen Kreditrisikopoolvertrag zur 
Absicherung des Forderungsausfallrisikos bei der Trianel GmbH und der Trianel Finanzdienste GmbH, Aachen, (TFG) 
vereinbart. Dieser sichert diesen beiden Gesellschaften bei Ausfall eines ihrer Geschäftspartner zu, dass die aus dem 
Ausfall entstehenden Schäden über 250 T€ zu 75 % durch die an der Kreditrisikopoolvereinbarung beteiligten Ge-
sellschafter der Trianel und zu 25 % durch die Trianel selbst getragen werden müssen. Die haftungsbegrenzende 
Obergrenze der SWB liegt bei 4,1 Mio. €. Das Risiko der Inanspruchnahme ist als sehr gering einzuschätzen, weil aus 
Erfahrungswerten der Vorjahre ein Ausfall der Handelspartner und entsprechend der Berichterstattung in der letzten 
Gesellschafterversammlung nicht eingetreten ist.

Das Tochterunternehmen SWBV hat in 2005 eine Beteiligung an der VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH, 
Siegen, (VWS) erworben, die Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster 
(KZVW) ist. Die SWB hat sich gegenüber der VWS unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, für den Fall der 
Beendigung der Mitgliedschaft der VWS in der KZVW, den nach § 15 der Satzung der KZVW vorgesehenen Aus-
gleichsbetrag sowie die Kosten der Ermittlung dieses Betrages zu zahlen. Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf 
die laufenden Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich der Pflichtversicherung bei Zahlungsunfähigkeit der VWS. Die 
Verpflichtung besteht auch nach dem zum 1. Januar 2009 erfolgten Verkauf der VWS-Beteiligung fort. Das Risiko der 
Inanspruchnahme wird aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage der VWS als wahrscheinlich eingeschätzt und 
durch den Ansatz einer sonstigen Rückstellung nach Verrechnung verbundener Sicherheiten in Höhe von 7,7 Mio. € 
berücksichtigt.

Zur Absicherung der Bankverbindlichkeiten der TWB und der TKL hat die EnW ihre Geschäftsanteile einschließlich der 
Gewinnanteile an diesen Gesellschaften in Höhe von unverändert 8.624 T€ verpfändet.

Die TWB und die TKL haben bislang alle Raten fristgerecht an die Kreditinstitute zurückgezahlt, so dass davon aus-
zugehen ist, dass beide Gesellschaften die Verpflichtungen auch weiterhin vertragsgemäß erfüllen werden. Mit einer 
Inanspruchnahme ist folglich nicht zu rechnen.

Die SWB ist als Cash-Pool führende Gesellschaft am Konzern-Cash-Pool beteiligt. Die am Cash-Pool beteiligten Ge-
sellschaften haften entsprechend der Cash-Pool Vereinbarung gesamtschuldnerisch. Die Cash-Pool Inanspruchnahme 
wird im Rahmen des Cash-Managements zentral überwacht und gesteuert. Der insbesondere durch die gestiegenen 
Energiebezugskosten temporär erhöhte Liquiditätsbedarf wird durch eine Kreditlinie (100 Mio. €) der Bundesstadt 
Bonn an die Cash-Pool Führerin gedeckt, sodass das Risiko einer Inanspruchnahme als gering einzustufen ist.

E.6 Belegschaft
Der durchschnittliche Personalbestand – getrennt nach Mitarbeitergruppen – wird in der nachfolgenden Tabelle 
dargestellt:

2022 2021
Vollzeitbeschäftigte 2.292 2.268

Teilzeitbeschäftigte 238 218

Aushilfen 22 27

Zwischensumme 2.552 2.513

Auszubildende 98 91

Gesamt 2.650 2.604

E.7 Offenlegung
Der Konzernabschluss wird  im Unternehmensregister veröffentlicht.
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E.8 Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat                         
Vorsitzender Thomas Schmidt
 Geschäftsführer Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Bonn

Stellvertretender Vorsitzender Dieter Pütz
 staatl. geprüfter Maschinenbautechniker, Kall
 (bis 27. September 2022, auch Arbeitnehmervertreter)

 Tobias Sterl
 Betriebswirt, Referenz Netzservice, Bonn  
 (seit 28. September 2022, auch Arbeitnehmervertreter)
 
Vertreter der Gesellschafterin Sophie Andernach
 Geschäftsführerin der Grünen Ratsfraktion, Bonn
 
 Katja Dörner
 Oberbürgermeisterin, Bundesstadt Bonn, Bonn 
 
 Angelika Esch 
 Dipl.-Bauingenieurin (FH), 
 stellv. Vorsitzende AWO Beuel, Bonn

 Rainer Haid
 Rechtsanwalt, Bonn

 David Lutz
 Förderschullehrer, Bonn
  
 Holger Schmidt
 Politkwissenschaftler, Bonn

 Bernhard Wimmer
 Stadtdirektor a. D., Bonn

Arbeitnehmervertreter Stefan Behr
 Fachbereichsleiter Netzservice, Bonn 
 (bis 30. Juni 2022)

 Rolf Driller
 Technischer Angestellter, Bornheim                                                             

 Mirko Heid 
 Dipl.-Kaufmann, Bereichsleiter Konzernstrategie 
 SWB GmbH, Wachtberg                                                          

 Monika Pohl
 KOM-Fahrerin, Euskirchen
 (bis 23. Juni 2022)

 Jörg Klapdohr
 Industriefachwirt, Linz
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      Karl Manns 
 Stadtbahnfahrer, Alfter
 (ab 24. Juni 2022)

 Kenan Millihuzin
 Großhandelskaufmann, Wuppertal

 Werner Scheifgen
 Industriemechaniker, Bonn
 (bis 23. Juni 2022)

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden von den Konzerngesellschaften folgende Sitzungsgelder gewährt:
in €

Andernach, Sophie 1.290,00

Behr, Stefan 1.290,00

Driller, Rolf 2.490,00

Dörner, Katja 2.970,00

Esch, Angelika 1.200,00

Haid, Rainer 2.580,00

Heid, Mirko 1.290,00

Klapdohr, Jörg 1.290,00

Lutz, David 3.150,00

Manns, Karl 1.845,00

Millihuzin, Kenan 1.290,00

Pohl, Monika 735,00

Pütz, Dieter 1.200,00

Scheifgen, Werner 735,00

Schmidt, Holger 1.200,00

Schmidt, Thomas 2.040,00

Sterl, Tobias 1.665,00

Wimmer, Bernhard 1.200,00

Gesamt 29.460,00

Geschäftsführung
Dipl.-Ing. Peter Weckenbrock, Vorsitzender der Geschäftsführung, Köln (bis 30. Juni 2022)

Dipl.-Ökonom Olaf Hermes, Vorsitzender der Geschäftsführung, Swisttal (ab 01. Oktober 2022)

Dipl.-Volkswirt Marco Westphal, Bonn

Die Geschäftsführung erhielt aus ihrer Tätigkeit für die SWB und ihre Tochtergesellschaften erfolgsunabhängige  
Vergütungen, die sich wie folgt zusammensetzen:: 

  31.12.2022                        
in €

  31.12.2021                        
in €

Peter Weckenbrock 151.149,52 302.459,04

Olaf Hermes 91.875,00 0,00

Marco Westphal 245.034,92 245.549,92

Gesamt 488.059,44 548.008,96
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Der Geschäftsführung wurden erfolgsabhängige Vergütungen in folgender Höhe und Zusammensetzung gezahlt:

  31.12.2022                        
in €

  31.12.2021                        
in €

Peter Weckenbrock 79.185,08 71.014,45

Marco Westphal 62.453,00 54.994,45

Gesamt 141.638,08 126.008,90

Im Übrigen wurden Rückstellungen für erfolgsabhängige Vergütungen in folgender Höhe und Zusammensetzung 
gebildet:

31.12.2022                        
in €

31.12.2021                        
in €

Peter Weckenbrock 203.825,00 185.425,00

Marco Westphal 194.775,00 185.425,00

Gesamt 398.600,00 370.850,00

Es bestehen zudem unveränderte Versorgungszusagen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Barwert zum  
31.12.2022  

in €

Aufwand des  
Geschäftsjahres 2022  

in €

Barwert zum  
31.12.2021  

in €

Aufwand des  
Geschäftsjahres 2021  

in €
Peter Weckenbrock 4.574.993,00 89.839,00 5.132.831,00 732.548,00

Marco Westphal 1.936.458,00 205.755,00 1.730.703,00 308.619,00

Gesamt 6.511.451,00 295.594,00 6.863.534,00 1.041.167,00

Zugunsten ehemaliger Mitglieder der Werkleitung bzw. der Geschäftsführung und deren Hinterbliebenen bestehen 
Pensionsrückstellungen in Höhe von 6.538 T€. Die Bezüge dieser Personengruppe beliefen sich im Jahr 2022 auf 377 T€.

E.9 Honorar des Abschlussprüfers 
Das vom Abschlussprüfer gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beläuft sich 
auf insgesamt 387 T€ und betrifft mit 347 T€ Abschlussprüfungsleistungen, mit 39 T€ andere Bestätigungsleistungen 
sowie mit 2 T€ sonstige Leistungen.

E.10 Nachtragsbericht
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ablauf des Geschäftsjahres waren nicht zu verzeichnen.

Bonn, den 24. Mai 2023
Stadtwerke Bonn GmbH (SWB)

Dipl.-Ökonom   Dipl.-Volkswirt
Olaf Hermes   Marco Westphal  
Geschäftsführer  Geschäftsführer
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Stadtwerke Bonn GmbH (SWB), Bonn

Konzern-Kapitalflussrechnung 2022

2022 2021
T€ T€

Periodenergebnis 14.120 15.501
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens 43.016 45.804
Erhöhung (-)/Minderung (+) Finanzanlagevermögen aus der at-Equity-Bewertung -104 20
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 3.796 14.362
Zunahme (+) / Abnahme (-) der latenten Steuern -106 64
Gewinne (-) / Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 160 -2.051
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -89 -89
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 18.492 10.237
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 63.200 44.705
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) 2.804 3.340
Sonstige Beteiligungserträge (-) -1.181 -662
Aufwendungen(+)/Erträge (-) aus außergewöhnlichen Posten -34.502 -20.876
Ertragsteueraufwand (+)/-ertrag (-) 2.770 2.600
Ertragsteuerzahlungen (-/+) -1.965 -3.591
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 110.411 109.364
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -3.852 -3.517
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 348 4.391
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -113.850 -100.002
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 1.147 831
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -978 -5.476
Aus- bzw. Einzahlungen für den Erwerb von bzw. aus Deckungsvermögen 741 826
Erhaltene Zinsen (+) 40 107
Erhaltene Dividenden (+) 663 942
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -115.741 -101.898
Auszahlung an andere Gesellschafter -15.842 -14.910
Einzahlung zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages -341 4.217
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen 8.142 29.819
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 84.800 35.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Vergabe von Krediten -32.501 -59.070
Empfangene Ertragszuschüsse (Saldo) 0 -266
Gezahlte Zinsen (-) -2.844 -3.447
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41.414 -8.657
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 36.084 -1.191
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -55.754 -54.563
Finanzmittelfonds am Ende der Periode -19.670 -55.754

Der Finanzmittelfonds entspricht den Bilanzposten Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-
instituten und Schecks, sowie jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten, die für das 
Konzern-Cash-Pooling genutzt werden, und setzt sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -22.287 -60.698
Flüssige Mittel 2.618 4.945
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres -19.669 -55.753
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An die Stadtwerke Bonn GmbH (SWB), Bonn
 
Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der Stadtwerke Bonn GmbH (SWB), Bonn, und ihrer Tochtergesellschaften (der 
Konzern) - bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, 
dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden - geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Stadtwerke Bonn GmbH (SWB) für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Die unter “SONSTIGE INFORMATIONEN“ genannten Bestandteile des Konzernlageberichts haben wir in Einklang 
mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen 
 Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den   
 tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 
 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In 
 allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht  
 den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung  
 zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf die unter „SONSTIGE  
 INFORMATIONEN“ genannten Bestandteile des Konzernlageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs- 
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES AB-
SCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES KONZERNLAGEBERICHTS“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen:

• die in Abschnitt 5 des Konzernlageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung analog § 315d HGB.
• die in Abschnitt 6 des Konzernlageberichts enthaltene Entsprechenserklärung gemäß Public Corporate Governance 
 Kodex (PCGK) der Bundesstadt Bonn.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen 
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von  
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Konzernabschlussprüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Infor- 
mationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
• wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung  
 erlangten Kenntnissen aufweisen oder
• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der Gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und 
den Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 
Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort- 
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Auf-
stellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Konzern-
lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss 
und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-
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sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.  
Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im 
 Konzernlagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen 
 als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,  
 um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende  
 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resul- 
 tierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam- 
 menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft- 
 setzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontroll- 
 system und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
 Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem  
 Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs- 
 methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und  
 damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten  
 Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er- 
 langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben- 
 heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmens- 
 tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind  
 wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzern- 
 lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs- 
 urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres  
 Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
 dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
 sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass  
 der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den  
 tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen 
 oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum  
 Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchführung  
 der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile. 

• beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung  
 und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
 Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir  
 dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten  
 bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben  
 aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den  
 zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass  
 künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen  
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bonn, 24. Mai 2023
BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

gez. Veldboer   gez. Offergeld
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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Stadtwerke Bonn GmbH
Theaterstraße 24
53111 Bonn

Tel. 0228 / 711 1
Fax 0228 / 711 27 70

Sitz Bonn
Amtsgericht Bonn
HRB 8195 

www.stadtwerke-bonn.de


